
Bundesministerium 
für Arbeit und Soziales   

Bekanntmachung 
über die Allgemeinverbindlicherklärung 

eines Tarifvertrags für das Baugewerbe (VTV) 

Vom 20. November 2025 

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales erklärt aufgrund des § 5 Absatz 1a, 2 und 7 des Tarifvertragsgesetzes 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 25. August 1969 (BGBl. I S. 1323), das zuletzt durch Artikel 8 des Gesetzes 
vom 20. Mai 2020 (BGBl. I S. 1055) geändert worden ist, auf gemeinsamen Antrag der Tarifvertragsparteien und im 
Einvernehmen mit dem Tarifausschuss den 

Tarifvertrag über das Sozialkassenverfahren im Baugewerbe (VTV) vom 28. September 2018 in der Fassung der 
Änderungstarifverträge vom 29. Januar 2021, 7. Januar 2022, 10. November 2022, 13. Dezember 2023 und 18. Juni 
2025 

– kündbar mit Frist von sechs Monaten zum 31. Dezember, erstmals zum 31. Dezember 2026 – 

abgeschlossen zwischen der Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt, Bundesvorstand, Olof-Palme-Straße 35, 
60439 Frankfurt am Main, einerseits sowie dem Zentralverband des Deutschen Baugewerbes e. V., Kronen-
straße 55 – 58, 10117 Berlin, und dem Hauptverband der Deutschen Bauindustrie e. V., Kurfürstenstraße 129, 
10785 Berlin, andererseits, 

mit Wirkung vom 1. Juli 2025 

mit den unten näher bezeichneten Einschränkungen und den dort aufgeführten Hinweisen für allgemeinverbindlich. 

Geltungsbereich des Tarifvertrags: 

räumlich: Das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland; 
betrieblich: Der betriebliche Geltungsbereich ist in der Anlage (§ 1 Absatz 2 des Tarifvertrags) abgedruckt; 
persönlich: Erfasst werden  

1. gewerbliche Arbeitnehmer,  
2. Angestellte, die eine nach den Vorschriften des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch – Gesetzliche 

Rentenversicherung – (SGB VI) versicherungspflichtige Tätigkeit ausüben,  
3. dienstpflichtige Arbeitnehmer, die bis zur Einberufung zur Ableistung ihrer gesetzlichen Dienstpflicht 

eine nach den Vorschriften des SGB VI versicherungspflichtige Tätigkeit ausgeübt haben,  
4. Auszubildende, die in einem anerkannten Ausbildungsverhältnis im Sinne des Berufsbildungstarif-

vertrages ausgebildet werden und eine nach den Vorschriften des SGB VI versicherungspflichtige 
Tätigkeit ausüben.  

Nicht erfasst werden die in § 5 Absatz 2 Nummer 1 bis 4 und Absatz 3 des Betriebsverfassungsgesetzes 
fallenden Personen sowie Angestellte, die eine geringfügige Beschäftigung im Sinne des § 8 des Vierten 
Buches Sozialgesetzbuch (SGB IV) ausüben.  

Die Allgemeinverbindlicherklärung des Tarifvertrags ergeht mit folgenden Maßgaben:   

1. Einschränkung der Allgemeinverbindlicherklärung auf Antrag   

1) Diese Allgemeinverbindlicherklärung erstreckt sich nicht auf Betriebe und selbstständige Betriebsabteilungen 
mit Sitz im Inland nach Absatz 2 und nach Absatz 3, die in einen der in Anhang 1 abgedruckten fachlichen 
Geltungsbereiche der am 1. Januar 2003 geltenden Mantel- oder Rahmentarifverträge der holz- und kunststoff-
verarbeitenden Industrie, der Sägeindustrie und übrigen Holzbearbeitung, der Steine- und Erden-Industrie, der 
Mörtelindustrie, der Transportbetonindustrie, der chemischen oder kunststoffverarbeitenden Industrie oder der 
Metall- und Elektroindustrie fallen.   

2) Absatz 1 gilt für Betriebe und selbstständige Betriebsabteilungen mit Sitz im Inland,   

1. die unmittelbar oder mittelbar Mitglied des Hauptverbandes der Holz und Kunststoffe verarbeitenden Industrie 
und verwandter Industriezweige e. V., der Vereinigung Deutscher Sägewerksverbände e. V., der Sozialpoliti-
schen Arbeitsgemeinschaft Steine und Erden, des Bundesverbandes der Deutschen Mörtelindustrie e. V., des 
Bundesverbandes der Deutschen Transportbetonindustrie e. V., des Bundesarbeitgeberverbandes Chemie 
e. V., der Verbände der kunststoffverarbeitenden Industrie oder eines in Anhang 2 genannten Arbeitgeber-
verbandes im Gesamtverband der Arbeitgeberverbände der Metall- und Elektro-Industrie e. V. (Gesamtmetall) 
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oder eines ihrer Mitgliedsverbände sind; wurde die Mitgliedschaft bis zum 1. Juli 1999 (Stichtag) erworben, 
wird unwiderlegbar vermutet, dass die Voraussetzungen des Absatzes 1 erfüllt sind;   

2. die 

a) nachweislich als Niederlassung eines Betriebes nach Absatz 1 (Stammbetrieb), der bereits vor dem Stich-
tag unmittelbar oder mittelbar Mitglied eines der in Nummer 1 genannten Verbände war, nachgegründet 
worden sind,   

b) überwiegend solche Tätigkeiten ausführen, die zum fachlichen Geltungsbereich der in Absatz 1 genannten 
Tarifverträge gehören, und   

c) die Mitgliedschaft in einem der in Nummer 1 genannten Verbände erworben haben;   

wenn diese Betriebe nachweislich zu drei Viertel ihrer betrieblichen Arbeitszeit für den Stammbetrieb tätig 
sind, wird unwiderlegbar vermutet, dass sie in einen der fachlichen Geltungsbereiche der in Absatz 1 genann-
ten Tarifverträge fallen;   

3. die, ohne selbst Mitglied in einem der Verbände nach Nummer 1 zu sein, 

a) nachweislich als Niederlassung eines Stammbetriebs, der bereits vor dem Stichtag unmittelbar oder mittel-
bar Mitglied eines der in Nummer 1 genannten Verbände war, nachgegründet worden sind,   

b) in einen der fachlichen Geltungsbereiche der in Absatz 1 genannten Tarifverträge fallen und   

c) zumindest zu drei Viertel der betrieblichen Arbeitszeit für ihren Stammbetrieb tätig sind. 

3) Für Betriebe und selbstständige Betriebsabteilungen mit Sitz im Inland, die bereits seit einem Jahr Fertigbau-
arbeiten ausführen, gilt die Ausnahme gemäß Absatz 1, wenn sie unmittelbar oder mittelbar Mitglied eines der in 
Absatz 2 Nummer 1 genannten Verbände geworden sind.   

4) Diese Allgemeinverbindlicherklärung erstreckt sich nicht auf Betriebe und selbstständige Betriebsabteilungen 
mit Sitz im Inland,   

1. die von einem der Rahmentarifverträge für die gewerblichen Arbeitnehmer im Maler- und Lackiererhandwerk 
in der Bundesrepublik Deutschland beziehungsweise im Saarland oder deren Allgemeinverbindlicherklärung 
erfasst werden und überwiegend Tätigkeiten ausüben, die im fachlichen Geltungsbereich des Rahmentarif-
vertrags für die gewerblichen Arbeitnehmer im Maler- und Lackiererhandwerk in der Bundesrepublik Deutsch-
land in der Fassung vom 6. April 2005 beziehungsweise des Rahmentarifvertrags für die gewerblichen Arbeit-
nehmer des Maler- und Lackiererhandwerks im Saarland in der Fassung vom 6. Dezember 2005 (Anhang 3 
Abschnitt I) genannt sind;   

2. die ganz oder teilweise Bauwerke, Bauwerksteile oder einzelne Elemente aus Mauerwerk, Beton, Stahlbeton, 
Eisen, Stahl oder sonstigen Baustoffen, technische Anlagen abbrechen, demontieren, sprengen, Beton 
schneiden, sägen, bohren, pressen, soweit sie unmittelbar oder mittelbar tarifgebundenes Mitglied im Deut-
schen Abbruchverband e. V., im Fachverband Betonbohren und -sägen Deutschland e. V. oder im Abbruch-
verband Nord e. V. sind;   

3. die unmittelbar oder mittelbar Mitglied des Bundesverbands Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau e. V. 
sind, vom Bundesrahmentarifvertrag für gewerbliche Arbeitnehmer im Garten-, Landschafts- und Sportplatz-
bau vom 20. Dezember 1995 erfasst werden und überwiegend folgende Tätigkeiten ausüben: 

a) Herstellen und Unterhalten von Außenanlagen in den Bereichen des privaten und öffentlichen Wohnungs-
baues (Hausgärten, Siedlungsgrün, Dach- und Terrassengärten und Ähnliches), der öffentlichen Bauten 
(Schulen, Krankenhäuser, Verwaltungsgebäude, Kasernen und Ähnliches), des kommunalen Grüns 
(städtische Freiräume, Grünanlagen, Parks, Friedhöfe und Ähnliches) und des Verkehrsbegleitgrüns (Stra-
ßen, Schienenwege, Wasserstraßen, Flugplätze und Ähnliches) sowie von Bauwerksbegrünungen im 
Außen- und Innenbereich, 

b) Herstellen und Unterhalten von Sport- und Spielplätzen, Außenanlagen an Schwimmbädern, Freizeitanla-
gen und Ähnlichem, von landschaftsgärtnerischen Sicherungsbauwerken in der Landschaft mit lebenden 
und nicht lebenden Baustoffen sowie von vegetationstechnischen Baumaßnahmen zur Landschaftspflege 
und zum Umweltschutz, ferner Drän-, Landgewinnungs- und Rekultivierungsarbeiten,   

wenn im Betrieb oder in der selbstständigen Betriebsabteilung kalenderjährlich mindestens zu 20 Prozent der 
betrieblichen Gesamtarbeitszeit Grünarbeiten ausgeführt werden;   

4. die als tarifgebundenes Lohnunternehmen in der Land- und Forstwirtschaft überwiegend landwirtschaftliche 
Flächen drainieren, soweit sie von dem Bundesrahmentarifvertrag für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer der land- und forstwirtschaftlichen Lohnunternehmen in der Bundesrepublik Deutschland vom 10. Januar 
2003 erfasst werden; 

5. die unmittelbar oder mittelbar tarifgebundenes Mitglied des Bundesverbandes Holz und Kunststoff sind (Mit-
gliedschaft) und von einem Rahmen- oder Manteltarifvertrag dieses Verbands oder eines seiner Mitgliedsver-
bände erfasst werden und überwiegend Tätigkeiten ausüben, die zum in Anhang 3 Abschnitt II aufgeführten 
fachlichen Geltungsbereich gehören (Fachlichkeit); wurde die Mitgliedschaft bis zum 30. Juni 2014 (Stichtag) 
erworben, wird unwiderlegbar vermutet, dass überwiegend Tätigkeiten ausgeübt werden, die in Anhang 3 
Abschnitt II aufgeführt sind; 
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6. die unmittelbar oder mittelbar tarifgebundenes Mitglied des Bundesverbands Metall – Vereinigung Deutscher 
Metallhandwerke sind (Mitgliedschaft) und von einem Mantel- oder Rahmentarifvertrag dieses Verbands oder 
eines seiner Mitgliedsverbände erfasst werden und überwiegend Tätigkeiten ausüben, die zum in Anhang 3 
Abschnitt III aufgeführten fachlichen Geltungsbereich gehören (Fachlichkeit); wurde die Mitgliedschaft bis zum 
30. Juni 2014 (Stichtag) erworben, wird unwiderlegbar vermutet, dass überwiegend Tätigkeiten ausgeübt 
werden, die in Anlage 3 Abschnitt III aufgeführt sind; 

7. die unmittelbar oder mittelbar tarifgebundenes Mitglied des Zentralverbands Sanitär Heizung Klima sind (Mit-
gliedschaft) und von einem Mantel- oder Rahmentarifvertrag dieses Verbands oder eines seiner Mitgliedsver-
bände erfasst werden und überwiegend Tätigkeiten ausüben, die zum in Anhang 3 Abschnitt IV aufgeführten 
fachlichen Geltungsbereich gehören (Fachlichkeit); wurde die Mitgliedschaft bis zum 30. Juni 2014 (Stichtag) 
erworben, wird unwiderlegbar vermutet, dass überwiegend Tätigkeiten ausgeübt werden, die in Anhang 3 
Abschnitt IV aufgeführt sind;   

8. die unmittelbar oder mittelbar tarifgebundenes Mitglied des Zentralverbands der Deutschen Elektro- und 
Informationstechnischen Handwerke sind (Mitgliedschaft) und von einem Mantel- oder Rahmentarifvertrag 
dieses Verbands oder eines seiner Mitgliedsverbände erfasst werden und überwiegend Tätigkeiten ausüben, 
die zum in Anhang 3 Abschnitt V aufgeführten fachlichen Geltungsbereich gehören (Fachlichkeit); wurde die 
Mitgliedschaft bis zum 30. Juni 2014 (Stichtag) erworben, wird unwiderlegbar vermutet, dass überwiegend 
Tätigkeiten ausgeübt werden, die in Anhang 3 Abschnitt V aufgeführt sind;   

9. die unmittelbar oder mittelbar tarifgebundenes Mitglied des Zentralverbands Raum und Ausstattung sind 
(Mitgliedschaft), als Raumausstatter, Sattler oder Feintäschner in die Handwerksrolle eingetragen sind (An-
lage A Nummer 52 beziehungsweise Anlage B Abschnitt 1 Nummer 26 der Handwerksordnung), von einem 
Mantel- oder Rahmentarifvertrag dieses Verbands oder eines seiner Mitgliedsverbände erfasst werden und 
überwiegend folgende Tätigkeiten ausüben: 

a) Montage von innen- und außenliegendem Blend- und Sonnenschutz, Markisen, Sonnensegeln und Son-
nenschutzsystemen, von Beschattungen für Bildschirmarbeitsplätze, von Insektenschutzsystemen vor-
zugsweise aus textilen Materialien,   

b) Bekleiden und Bespannen von Wand- und Deckenflächen mit textilen Materialien oder Kunststofffolien.   

5) Diese Allgemeinverbindlicherklärung erstreckt sich nicht auf Betriebe und selbstständige Betriebsabteilungen 
von Arbeitgebern mit Sitz im Ausland, wenn sie überwiegend Tätigkeiten ausüben, die in den vorstehenden 
Absätzen oder in Anhang 1 oder Anhang 3 aufgeführt sind, soweit aufgrund der Ausübung dieser Tätigkeiten 
ein in einem vorstehenden Absatz oder in Anhang 1 oder Anhang 3 genannter fachlicher Geltungsbereich er-
öffnet ist.   

2. Weitere Einschränkung der Allgemeinverbindlicherklärung 

Soweit Bestimmungen des Tarifvertrags auf Bestimmungen anderer Tarifverträge verweisen, erfasst die Allgemein-
verbindlicherklärung die verweisenden Bestimmungen nur, wenn und soweit die in Bezug genommenen tariflichen 
Regelungen ihrerseits für allgemeinverbindlich erklärt sind.   

3. Die Allgemeinverbindlicherklärung ergeht mit den Hinweisen   

a) § 23 VTV schließt nicht die Möglichkeit aus, gegebenenfalls gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1215/2012 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2012 über die gerichtliche Zuständigkeit und die 
Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen in einem anderen Staat Klage 
zu erheben. 

b) Bei der Anwendung des § 29 Absatz 1 und 2 VTV sind die zwingenden Vorschriften des Versicherungsaufsichts-
gesetzes und des Aktiengesetzes zu beachten. 

Der Tarifvertrag ist in der Anlage abgedruckt. 

Arbeitgeber sowie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, für die der Tarifvertrag infolge der Allgemeinverbindlich-
erklärung verbindlich ist, können von einer der Tarifvertragsparteien eine Abschrift des Tarifvertrags gegen Erstattung 
der Selbstkosten (Papier- und Vervielfältigungs- oder Druckkosten sowie Übersendungsporto) verlangen. 

Berlin, den 20. November 2025 
IIIa 6-31241-Ü-14b/94 

Die Bundesministerin 
für Arbeit und Soziales 

Bärbel  Bas 
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Anhang 1 

Fachliche Geltungsbereiche 

Die maßgebenden fachlichen Geltungsbereiche von Tarifverträgen nach Absatz 1 der Einschränkung der Allgemein-
verbindlicherklärung auf Antrag sind nachstehend abgedruckt. Als Betriebe im Sinne dieser Anlage gelten in jedem 
Fall auch selbstständige Betriebsabteilungen. 

I. Holz- und kunststoffverarbeitende Industrie 

Für Betriebe, Hilfs- und Nebenbetriebe sowie selbstständige Betriebsabteilungen der holz- und kunststoffverarbei-
tenden Industrie, des Serienmöbelhandwerks, der Sperrholz-, Faser- und Spanplattenindustrie, Kunststoffprodukte 
herstellende Betriebe sowie Betriebe, die anstelle oder in Verbindung mit Holz andere Werkstoffe oder Kunststoffe 
verarbeiten, wie z. B. Betriebe zur Herstellung nachstehender Erzeugnisse einschließlich Vertrieb und Montage: 

1. Kasten- und Sitzmöbel aller Art, Polstermöbel, Polstergestelle, Matratzen und Matratzenrahmen, Tische, Klein-
möbel und Beleuchtungskörper,   

2. Büro-, Schul-, Industrie- und Labormöbel, Kühlmöbel und -einrichtungen, 

3. Holzgehäuse und Holzkästen aller Art, z. B. für Uhren, Rundfunk- und Fernsehapparate, Plattenspieler, Tonband-
geräte, Telefon-, fotografische Apparate, Besteckkästen,   

4. Innenausbau, Wohnungs-, Büro-, Industrie- und Ladeneinrichtungen, Bad- und Saunaeinrichtungen, Solarien, 
Regale, Schiffsinnenausbauten, Verkleidungen und Vertäfelungen aller Art, Herstellung und Montage von Schall-
dichtungen (zur Dämpfung und Isolierung), akustische Ausbauten und Auskleidung von Räumen, 

5. Türen, Tore, Fenster, Rollläden, Jalousien, Rollos, Verdunkelungsanlagen, Klappläden, Treppen, Aufzüge, Fassa-
denelemente, Raumtrennprodukte, Fertigbau- und andere Bauteile, Zäune aller Art, 

6. Holzhäuser, Fertighäuser, Wohnwagen, Hallen, Baracken, Verkaufs- und Messestände, Bühnen, Holzsilos, Ge-
wächshäuser, Frühbeetfenster, Telefonzellen und Ingenieurkonstruktionen, 

7. Musikinstrumente, z. B. Klaviere, Flügel, Harmonien, Orgeln, Akkordeons, Musikboxen, Streich-, Blas- und Zupf-
instrumente und deren Bestandteile,   

8. Särge, Grabkreuze,   

9. Holzwerkzeuge, Werkbänke, Hobelbänke, Werkzeugschränke, Schutzvorrichtungen und Arbeitsschutzartikel,   

10. Maßstäbe, Rechenschieber, Büro-, Mal-, Schreib-, Zeichengeräte, Webschützen, Spulen, Zigarrenwickelformen, 
Stiele, Rundstäbe, Spunde und Siebe, 

11. Drechsler- und Holzbildhauerarbeiten aller Art, Holz-, Elfenbein- und Bernsteinschnitzereien, Devotionalien, Holz-
mosaik und Intarsien,   

12. Leisten und Rahmen aller Art,   

13. Schuhleisten, Schuhspanner, Holzschuhe, Pantoffelhölzer, Absätze und Schuhteile, 

14. Haus- und Küchengeräte, Kleiderbügel, Etuis und Behälter aller Art, Spielwaren, sonstige Holz- und Kunststoff-
waren,   

15. Turn- und Sportgeräte, Kegelbahnen, Segelflugzeuge,   

16. Stöcke, Peitschen, Schirmgriffe, optische Brillengestelle,   

17. Kabeltrommeln, Kisten, Kistenteile, Paletten, Zigarrenkisten, Koffer und Kofferteile,   

18. Fässer, Fassdauben, Fassteile, Packfässer, Kübel und Bottiche,   

19. Holzwolle, Holzspankörbe, Holzdraht, Holzstifte, Holzspulen, Holzspäne, Knöpfe,   

20. Bürsten, Besen und Pinsel, Bürstenhölzer, Borsten-, Haar- und Faserstoffzurichtereien, Kämme,   

21. Natur-, Presskorkwaren, Kronenverschlüsse, Holzmehl, Schicht- und Pressholz,   

22. Parketthölzer, Rohfriese, Fußbodendielen, Holzpflaster und Schindeln,   

23. Korbmöbel, Korbwaren, Stuhlrohr,   

24. Sperrholz-, Holzfaser-, Holzspan- und Kunststoffplatten,   

25. Veredelung von Holz- und Schnitzstoffwaren, Polier-, Lackier-, Beiz- und Furnierwerkstätten sowie Betriebe für 
Vergolderei und Grundierarbeiten,   

26. Bau von Fahrzeugen, Fahrzeugteilen und Booten, Holzbiegereien,   

27. Herstellung von Modellen aller Art,   

28. Verlegung von Parkett und anderen Fußböden,   

29. Kunststoffspritzereien und -extrusionen,   

30. Folien und sonstige Verpackungen, Kassetten,   

31. Schaumstoffe,   

32. Rohre, Schläuche, Ummantelungen aus Kunststoff, 
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33. Boden- und Wandbeläge.   

34. Als Nebenbetriebe   

a) Sägewerke,   

b) Spalt- und Hobelwerke,   

c) Sperrholz-, Spanplatten und Furnierwerke,   

d) Holzlagerplätze,   

e) Holzimprägnieranlagen. 

II. Sägeindustrie und übrige Holzbearbeitung 

Für die nachstehenden Betriebe und selbstständigen Betriebsabteilungen der Sägeindustrie, übrigen holzbearbeiten-
den Industrie und verwandter Wirtschaftszweige   

A) Sägewerke, -spaltwerke, Hobelwerke, Holzimprägnierwerke zur Herstellung insbesondere von: 
Schnitthölzern, Hobelwaren, Leisten aller Art, 
Rohfriesen, Parketthölzern, 
Kanteln, Rundstäben, Klötzen, 
Holzschindeln, 
Schwellen, 
Masten, Telegrafenstangen, Pfählen jeglicher Art, 
sowie zur Imprägnierung vorstehender und sonstiger Holzbearbeitungs- und -verarbeitungserzeugnisse.   

B) Übrige holzbearbeitende Industrie zur Herstellung insbesondere von: 
Furnieren, 
Tischlerplatten und Ähnliches., 
Sperrholz, Spanplatten, Faserplatten, Dämmplatten, Kunststoffplatten, beschichteten und vergüteten Platten aller 
Art und Paneelen, 
Presshölzern, 
Schalungsplatten, 
Kistenteilen (Einzelteilen einschließlich anderen Verpackungsmaterials), Kisten, Harassen, Containern, Paletten, 
Kabeltrommeln, Holzfassteilen (Fassdauben), Packfässern, Kübeln, Bottichen, Holzspankörben, Holzspanschach-
teln und Ähnliches, 
Holzzäunen, Holzpflaster, 
Holzspänen, Hackschnitzeln, 
Holzwolle, Holzdraht, Holzstiften, 
vorgefertigten Holzbauteilen, Leimbauteilen und Ähnliches sowie von Bauelementen, 
Silos für Landwirtschaft und Industrie, Tribünen, Holzrohren, einfachen Holzkonstruktionen, land-, forst- und gar-
tenwirtschaftlichen Bauteilen sowie deren Montage, 
Fertighäusern, Holzhäusern, Baracken, Hallen, Messebauten und deren Montage, 
Grabkreuzen und Ähnliches, 
Spaltholz, Brennholz, Holzkohle und Ähnliches.   

C) Verwandte Wirtschaftszweige, insbesondere: 
Holzhandlungen und Holzimporteure (Rundholz, Schnittholz, Hobelware, Leisten und Ähnliches, Platten, Zäune, 
Pfähle und andere Holzerzeugnisse jeglicher Art sowie Kunststoffe), 
Holzlager- und Holzsammelplätze, Holzumschlagsplätze, auf denen Holz bearbeitet und/oder zugerichtet wird, 
Handels- und Aufbereitungsbetriebe für Grubenholz, Faserholz, Zellstoffholz, Papierholz und Ähnliches, 
Betriebe zur Herstellung von Holzwaren, soweit diese nicht von anderen tariflichen Regelungen erfasst werden.   

D) Angeschlossene Nebenbetriebe bzw. Betriebsabteilungen, insbesondere: 
Holzbauabteilungen, 
Sargfabrikation, 
Fenster und Türen, 
kunststoffverwendende und -verarbeitende Abteilungen, 
Verpackungsbetriebe.   

E) Betriebe oder Betriebsabteilungen, die anstelle von oder in Verbindung mit Holz in vorstehenden Fällen A bis D 
Kunststoffe oder andere Werkstoffe verarbeiten. 

III. Steine- und Erdenindustrie   

1. Alle Unternehmen, die Steine, Erden und artverwandte Baustoffe gewinnen, herstellen, be- und verarbeiten oder 
vertreiben.   

2. Alle gemischten Betriebe, sofern sie überwiegend Steine, Erden und artverwandte Baustoffe gewinnen, herstellen, 
be- und verarbeiten oder vertreiben. 

3. Alle selbstständigen Betriebsabteilungen in fachfremden Betrieben, in denen Steine, Erden und artverwandte Bau-
stoffe hergestellt, gewonnen, be- und verarbeitet oder vertrieben werden. 
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4. Betriebe, die gewerbsmäßig Recycling-Baustoffe aus Baumischabfällen, Straßenaufbruch, Bauschutt oder Boden-
aushub herstellen, be- und verarbeiten oder vertreiben.   

5. Alle den in den Nummern 1 bis 4 genannten Unternehmen zugehörigen Betriebe. 

IV. Transportbeton 

Betriebe, die gewerbsmäßig Transportbeton, Werk-Frischmörtel und Werk-Frischestrich herstellen und vertreiben, 
sowie Betriebe, die Transportbeton mittels Pumpen fördern. 

V. Mörtelindustrie 

Betriebe, die gewerbsmäßig Werk-Trockenmörtel, Werk-Frischmörtel und Werk-Estrich herstellen und vertreiben. 

VI. Chemische Industrie 

Für Betriebe und Verkaufsunternehmen der chemischen Industrie und verwandten Industrien einschließlich ihrer Hilfs- 
und Nebenbetriebe, Forschungsstellen, Verwaltungsstellen, Auslieferungslager und Verkaufsstellen, für Chemie- und 
Mineralöl-Handelsunternehmen, für Unternehmen des Chemie-Anlagenbaues, für Büros und Unternehmen zur che-
misch-technischen Beratung und zur Konstruktion und Instandhaltung chemischer Anlagen sowie für chemische 
Laboratorien und Untersuchungsanstalten. 

Zur chemischen Industrie gehören insbesondere folgende Produktionsgebiete:   

1. Grundchemikalien,   

2. Stickstoff und Stickstoffverbindungen,   

3. Stickstoff- und Phosphordüngemittel und deren Weiterverarbeitung,   

4. Verdichten, Verflüssigen und Abfüllen von technischen Gasen, Trockeneis,   

5. Natürliche und synthetische Farbstoffe und deren Weiterverarbeitung,   

6. Buntstifte und Pastellkreiden,   

7. Lösungsmittel und Weichmacher,   

8. Lacke, Firnisse, Polituren,   

9. Spreng- und Zündstoffe, Munition, Feuerwerk und sonstige Zündwaren, Kollodiumwolle,   

10. Arzneimittel einschließlich medizinischem Verbands-, Prothesen- und Nahtmaterial,   

11. biochemische und gentechnische Erzeugnisse,   

12. Pflanzenschutz-, Schädlingsbekämpfungs- und Desinfektionsmittel,   

13. Ätherische Öle und Riechstoffe, chemische Backhilfs- und Konservierungsmittel, Aromastoffe,   

14. Fotochemikalien, Fotopapiere, Herstellung und Verwendung von lichtempfindlichem Material wie z. B. Polymerfilm 
und vorbeschichtete Druckplatten, 

15. Filme und deren technische Bearbeitung, fotografische, elektrochemische und magnetische Materialien ein-
schließlich Geräte zur Aufzeichnung, Speicherung, Auswertung und Wiedergabe von Informationen, die im Ver-
bund mit den vorgenannten Produkten vertrieben werden, Kopieren,   

16. Chemische Umwandlung von Kohle, Erdgas, Erdöl sowie Erdölprodukten einschließlich Destillation, Raffination, 
Crackung, Hydrierung, Oxidierung, Vergasung sowie Weiterverarbeitung der Umwandlungsprodukte, Transport, 
Umschlag und Lagerung von Erdöl und Umwandlungsprodukten,   

17. Ruß,   

18. Holzverkohlung,   

19. Seifen, Waschmittel, Kosmetika,   

20. Leime, Kitte, Klebstoffe, Klebebänder, Gelatine,   

21. Wachse und Kerzen, Stearin und Olein,   

22. Schuh-, Leder- und Fußbodenpflegemittel, Putzmittel,   

23. technische Öle und Fette,   

24. chemische Hilfsmittel aller Art wie z. B. Textilhilfsmittel, Lederhilfsmittel, Gerbstoffauszüge, Gerbereichemikalien 
und chemische Hilfsmittel für andere Industrien,   

25. Kunststoffe einschließlich Schaumstoffe, Pressmassen und Datenträger sowie deren Weiterverarbeitung,   

26. Chemiefasern und deren Weiterverarbeitung im eigenen Betrieb, 

27. Chemiefolien einschließlich künstliche Därme, transparentes Material und Magnetbänder sowie deren Bearbei-
tung,   

28. chemisch-technische Artikel wie Glühstrümpfe, chemische Papiere, Gießereihilfsmittel, Elektroden, elektrische 
und galvanische Kohle, Asbestwaren sowie chemisch-technischer Laborbedarf einschließlich Hilfsmittel zur Ana-
lyse und Diagnose, Halbleiterfertigung unter Verwendung chemischer Verfahren und deren Weiterverarbeitung im 
eigenen Betrieb,   

29. elektromagnetische Erzeugnisse und deren Weiterverarbeitung im eigenen Betrieb, 
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30. synthetische anorganische Rohstoffe und deren Weiterverarbeitung,   

31. chemische Baustoffe, Faserzement, chemische Bautenschutz-, Holzschutz- und Feuerschutzmittel, Dämm- und 
Isolierstoffe sowie deren Weiterverarbeitung,   

32. Imprägnieren, soweit es sich nicht um Nebenarbeiten der Holzindustrie handelt,   

33. natürlicher und synthetischer Kautschuk, Latex, Nachfolgeprodukte sowie deren Weiterverarbeitung,   

34. Wiedergewinnung von Kautschuk und Vulkanisieren,   

35. Linoleum, Kunstleder, Guttapercha- und Balatawaren und ähnliche Stoffe,   

36. Nichteisen- und Edelmetalle und deren Weiterverarbeitung im eigenen Betrieb,   

37. Ferrolegierungen und Siliziumverbindungen mit Metallen, Schleifmittel, synthetische Edelsteine,   

38. Gasschutz- und Atemschutzgeräte,   

39. Dach- und Dichtungsbahnen und deren Weiterverarbeitung,   

40. chemische Büroartikel wie Farbbänder, Kohlepapier, Dauerschablonen, Tinten und Tuschen,   

41. Naturharzverarbeitung,   

42. Holzverzuckerung,   

43. Tierkörperverwertung,   

44. Kernchemie einschließlich Herstellung, Aufarbeitung und Entsorgung von Brennelementen und Brennstoffen,   

45. Urankonzentrate, 

46. Anwendung von Umwelttechnologien einschließlich Entsorgung von Abfällen durch biologische, chemische, phy-
sikalische und thermische Behandlung, Entsorgungsanlagen für Sonderabfälle, Wiederverwertung und Rückge-
winnung von Reststoffen wie z. B. Pyrolyse,   

47. chemische Synthese jeder Art. 

VII. Kunststoffverarbeitende Industrie 

Für Betriebe der Kunststoffbe- und -verarbeitenden Industrie einschließlich ihrer Hilfs- und Nebenbetriebe, Werkstät-
ten und Zweigniederlassungen. 

VIII. Metall- und Elektroindustrie 

Für alle Betriebe der Eisen-, Metall- und Elektroindustrie. Darunter fallen – ohne Rücksicht auf die verarbeiteten 
Grundstoffe – insbesondere folgende Fachzweige:   

1. Eisen- und Stahlerzeugung (einschließlich -halbzeugwerke), NE-Metallerzeugung (einschließlich -halbzeugwerke), 
Eisen-, Stahl- und Tempergießereien, NE-Metallgießerei, Ziehereien und Kaltwalzwerke, Stahlverformung, Ober-
flächenveredelung und Härtung, Schlosserei, Schweißerei, Schleiferei und Schmiederei, Stahl- und Leichtmetall-
bau, Maschinenbau, Straßenfahrzeugbau, Schiffbau, Luftfahrzeugbau, Elektrotechnik, Feinmechanik und Optik, 
Herstellung und Reparatur von Uhren, Herstellung von Eisen-, Blech- und Metallwaren,   

nur soweit sie aus Metall gefertigt sind: 
Herstellung von Musikinstrumenten, Sportgeräten, Spiel- und Schmuckwaren,   

2. Metall-Filterbau, Elektronik, Steuerungs-, Regel- und Messtechnik, Verfahrenstechnik, Atomphysik, Kerntechnik 
und Strahlentechnik, 

3. Verwaltungen, Niederlassungen, Forschungs- und Entwicklungsbetriebe, Konstruktionsbüros, Montagestellen so-
wie alle Hilfs- und Nebenbetriebe vorgenannter Fachzweige und Betriebe, die über keine eigene Produktionsstätte 
verfügen, jedoch Montagen ausführen, die dem fachlichen Geltungsbereich entsprechen. 

Für alle außerbetrieblichen Arbeitsstellen (Montagen) der Eisen-, Metall- und Elektroindustrie einschließlich des Fahr-
leitungs-, Freileitungs-, Ortsnetz- und Kabelbaues mit Ausnahme des Zentralheizungs- und Lüftungsbaues sowie der 
Arbeitsstellen auf Schiffen auf Fahrt. 
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Anhang 2 

Liste der Mitgliedsverbände von Gesamtmetall 
in der Fassung vom 1. Februar 2006 

Verband der Bayerischen Metall- und Elektro-Industrie e. V. 

BayMe - Bayerischer Unternehmensverband Metall und Elektro e. V. 

METALL NRW, Verband der Metall- und Elektro-Industrie Nordrhein-Westfalen e. V. 

Verband der Sächsischen Metall- und Elektroindustrie e. V. 

Verband der Metall- und Elektroindustrie in Berlin und Brandenburg e. V. 

Verband der Metall- und Elektro-Industrie in Thüringen e. V. 

Verband der Metall- und Elektro-Unternehmen Hessen e. V. 

NORDMETALL, Verband der Metall- und Elektro-Industrie e. V. 

Verband der Metall- und Elektroindustrie Sachsen-Anhalt e. V. 

SÜDWESTMETALL, Verband der Metall- und Elektroindustrie Baden-Württemberg e. V. 

Verband der Metallindustriellen Niedersachsens e. V. 

METALL UNTERWESER, Verband der Metall- und Elektro-Industrie e. V. 

NORD-WEST-METALL, Verband der Metallindustriellen des Nordwestlichen Niedersachsens e. V. 

PFALZMETALL, Verband der Pfälzischen Metall- und Elektroindustrie e. V. 

Verband der Metall- und Elektroindustrie Rheinland-Rheinhessen e. V. 

Verband der Metall- und Elektroindustrie des Saarlandes e. V. 

Unternehmensverband Saarland e. V., Gruppe der Mitglieder aus der Branche der Metall- und Elektroindustrie 

Verband der Metall- und Elektroindustrie Osnabrück-Emsland e. V. 

Unternehmensverband Südwest e. V., Unternehmen der Metall- und Elektroindustrie 

Allgemeiner Arbeitgeberverband Thüringen e. V., Gruppe Metall- und Elektroindustrie 

AGV Nord - Allgemeiner Verband der Wirtschaft Norddeutschlands e. V., Fachgruppe Metall und Elektro 
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Anhang 3 

Fachliche Geltungsbereiche 

Die nach Absatz 4 Nummer 1 sowie den Nummern 5 bis 8 der Einschränkung der Allgemeinverbindlicherklärung auf 
Antrag maßgebenden fachlichen Geltungsbereiche sind nachstehend abgedruckt. Als Betrieb im Sinne dieses An-
hangs gelten auch selbstständige Betriebsabteilungen. 

Abschnitt I 

Maler- und Lackiererhandwerk   

1. Alle Betriebe des Maler- und Lackiererhandwerks. Dies sind Betriebe und selbstständige Betriebsabteilungen, die 
Maler-, Lackierer-, Tüncher-, Weißbinder-, Schildermaler-, Fahrzeug- und Metalllackierer-, Gerüstbau-, Entros-
tungs- und Eisenanstrich-, Wärmedämmverbundsystem-, Betonschutz-, Oberflächensanierungs-, Asbestbeschich-
tungs-, Fahrbahnmarkierungs- sowie Bodenbeschichtungs- und -belagsarbeiten ausführen. Mit Betonschutz- und 
Oberflächensanierungsarbeiten sind nicht gemeint Arbeiten zur Beseitigung statisch bedeutsamer Betonschäden; 
mit Asbestbeschichtungen sind nicht gemeint Arbeiten, die im Zusammenhang mit anderen Asbestsanierungsar-
beiten erfolgen. Zu den Bodenbeschichtungs- und -belagsarbeiten gehören nicht das Verlegen von Bodenbelägen 
in Verbindung mit anderen baulichen Leistungen sowie Estrich-, Fliesen-, Platten-, Mosaikansetz- und -verlege- 
und Terrazzoarbeiten.   

2. Die in Absatz 1 genannten Betriebe und selbstständigen Betriebsabteilungen fallen grundsätzlich als Ganzes unter 
diesen Tarifvertrag. Von diesem Tarifvertrag werden auch selbstständige Betriebsabteilungen in fachfremden Be-
trieben erfasst, soweit sie Arbeiten der in Absatz 1 genannten Art ausführen.   

3. Werden in Betrieben nach Absatz 1 in selbstständigen Abteilungen andere Arbeiten ausgeführt, so werden diese 
Abteilungen dann nicht von diesem Tarifvertrag erfasst, wenn ein speziellerer Tarifvertrag sie in seinen Geltungs-
bereich einbezieht. 

4. Nicht erfasst werden Betriebe des Baugewerbes. Dies gilt nicht für Betriebe beziehungsweise selbstständige Be-
triebsabteilungen, die Arbeiten im Sinne der Absätze 5 bis 7 ausführen und unter den dort genannten Vorausset-
zungen von diesem Tarifvertrag erfasst werden.   

5. Nicht erfasst werden   

a) Entrostungs- und Eisenanstricharbeiten,   

b) Asbestbeschichtungsarbeiten 

ausführende Betriebe bzw. selbstständige Betriebsabteilungen, die mittelbar oder unmittelbar Mitglied des Haupt-
verbandes der Deutschen Bauindustrie e. V. oder des Zentralverbandes des Deutschen Baugewerbes e. V. sind.   

6. Betriebe beziehungsweise selbstständige Betriebsabteilungen, die   

a) Wärmedämmverbundsystemarbeiten,   

b) Betonschutz- und Oberflächensanierungsarbeiten,   

c) Bodenbeschichtungs- und -belagsarbeiten oder   

d) Fahrbahnmarkierungsarbeiten   

überwiegend beziehungsweise zusammen mit anderen in Absatz 1 genannten Tätigkeiten überwiegend ausüben, 
werden nur erfasst, wenn sie mittelbar oder unmittelbar Mitglied des Hauptverbandes Farbe, Gestaltung, Bauten-
schutz - Bundesinnungsverband des deutschen Maler- und Lackiererhandwerks sind.   

7. Putz-, Stuck- und dazugehörige Hilfsarbeiten ausführende Betriebe bzw. selbstständige Betriebsabteilungen, die 
ihren Sitz in den Handwerkskammerbezirken Wiesbaden, Rhein-Main, Mainz, Erfurt, Suhl, Gera, Coburg, Ober-
franken, Mittelfranken und Unterfranken haben, werden dann von diesem Tarifvertrag erfasst, wenn   

a) die Putz-, Stuck- und dazugehörigen Hilfsarbeiten arbeitszeitlich nicht überwiegend ausgeführt werden und   

b) ohne Berücksichtigung der Putz-, Stuck- und dazugehörigen Hilfsarbeiten von den verbleibenden Tätigkeiten 
der arbeitszeitliche Anteil der Tätigkeiten, die zum Geltungsbereich dieses Tarifvertrages rechnen, den Anteil der 
Tätigkeiten, die zum Baugewerbe rechnen, überwiegen.   

8. Nicht erfasst werden Betriebe und selbstständige Betriebsabteilungen des Gerüstbaugewerbes, deren Tätigkeit 
sich überwiegend auf die gewerbliche Erstellung von Gerüsten erstreckt. 

Abschnitt II 

Tischler- und / Schreinerhandwerk 

Alle Betriebe und ihnen gleich stehende Betriebsabteilungen der Anlage A Nummer 27 (Tischler/Schreinerhandwerk), 
Anlage B Abschnitt 2 Nummer 24 (Einbau von genormten Baufertigteilen) und der Anlage B Abschnitt 2 Nummer 50 
(Bestattungsgewerbe) der Handwerksordnung (HwO), soweit diese Tätigkeiten zu mindestens 20 Prozent – wenn 
arbeitszeitlich überwiegend Holztreppen hergestellt oder diese selbst hergestellten Erzeugnisse eingebaut werden, 
zu mindestens 50 Prozent – der Arbeitszeit der gewerblichen Arbeitnehmer von einschlägig im Berufsfeld Holz fachlich 
qualifizierten Arbeitnehmern (Tischler-/Schreinergesellen, Holzmechaniker oder gleichwertige Qualifikation sowie 
Holzfachwerker) ausgeführt oder von einer in demselben Berufsfeld besonders qualifizierten Person (Tischler-/Schrei-
nermeister, Holzingenieur oder gleichwertige Qualifikation sowie Tischler/Schreiner mit einer Ausübungsberechtigung 
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nach §§ 7a, 7b HwO oder einer Ausnahmebewilligung nach § 8 HwO) geleitet oder überwacht werden. Ist der 
Betriebsinhaber Tischler-/Schreinergeselle oder Holzmechaniker und arbeitet arbeitszeitlich überwiegend wie ein ge-
werblicher Arbeitnehmer, ist dessen Arbeitszeit bei der Berechnung des Arbeitszeitanteils der gewerblichen Arbeit-
nehmer nach Satz 1 zu berücksichtigen. 

Darunter fallen insbesondere Betriebe und selbstständige Betriebsabteilungen, die folgende Tätigkeiten ausüben:  

– Möbel und Inneneinrichtungen für und Innenausbau von z. B. Läden, Gaststätten, Büros, Hotels, Schulen, Kranken-
häusern, Kindergärten, Banken, sowie Spiel- und Sportgeräte, Gehäuse, Vorrichtungen und Modelle, Messebauten, 
Innen- und Außentüren, Fenster, Treppen, Böden, Trennwände, Wand- und Deckenverkleidungen, Fassaden 
abschließende Bauelemente, Wintergärten, Trockenbauten, Fahrzeug ein- und -ausbauten planen, konstruieren, 
rationell fertigen, montieren, einbauen oder instand halten unter Verwendung unterschiedlicher Materialien wie ins-
besondere von Holz, Holzwerkstoffen, Kunststoffen, Glas, Metall, Stein, Werkstoffen für den Trockenbau, Belag- 
und Verbundwerkstoffen,   

– Produkte und Objekte einbauen, montieren, instand halten, warten oder restaurieren,   

– Montagefertige Teile und Erzeugnisse, insbesondere Rollläden, Schattierungs- und Belüftungssysteme, Schließ- 
und Schutzsysteme für Bauelemente, Anbauten und Wintergärten einbauen, montieren und instand halten,  

– Dienst- und Serviceleistungen ausführen wie Schlüssel- und Notdienste, Bestattungen und Überführung Verstor-
bener durchführen, Hinterbliebene beraten, Trauerfeiern organisieren oder Behördengänge abwickeln. 

Abschnitt III 

Metallbauerhandwerk 

Betriebe des Metallbauerhandwerks; darunter fallen Betriebe, die Stahl- und Metallbaukonstruktionen, Fördersys-
teme, Konstruktionen des Anlagenbaus sowie Schließ- und Sicherungssysteme entwerfen, planen, herstellen, mon-
tieren, in Betrieb nehmen, umbauen und instand halten unter Einbeziehung von steuerungstechnischen Systemen und 
deren Schnittstellen. Das sind Betriebe, die insbesondere 

1. Verbindungen an Bauwerken und Konstruktionen unter Berücksichtigung von Befestigungsverfahren, Befesti-
gungselementen, lösbaren und unlösbaren Befestigungssystemen, insbesondere Schweiß- und Klebeverbindun-
gen sowie des Montageuntergrunds planen und herstellen, 

2. Metallarbeiten entwerfen, zeichnerisch darstellen, modellieren, berechnen, herstellen, montieren und instand hal-
ten,   

3. Schmiedetechniken, insbesondere manuelles und maschinelles Schmieden und Treiben ausführen,   

4. Anlagen und Bauteile unter Berücksichtigung des Denkmalschutzes restaurieren und rekonstruieren,   

5. Metalloberflächen schützen, farblich gestalten und veredeln, 

6. Befestigungstechniken, insbesondere unter Berücksichtigung bautechnischer Erfordernisse und des Denkmal-
schutzes ausführen,   

7. Spiel- und Sportgeräte, Gehäuse, Vorrichtungen, Messebauten, Innen- und Außentüren, Fenster, Treppen, Böden, 
Trennwände, Wand- und Deckenverkleidungen, Fassaden abschließende Bauelemente und Wintergärten planen, 
konstruieren, fertigen, einbauen oder instand halten. 

Abschnitt IV 

Installateur- und Heizungsbauer, Klempner-, Ofen- und Luftheizungsbauer- sowie Behälter- und Apparate-
bauer-Handwerk 

Betriebe des Installateur- und Heizungsbauer, Klempner-, Ofen- und Luftheizungsbauer sowie Behälter- und Appara-
tebauer-Handwerks; darunter fallen insbesondere Betriebe, die folgende Tätigkeiten ausführen:   

1. Planung und Bau von Rohrleitungsanlagen, ausgenommen Fernleitungen, aus allen zugelassenen Werkstoffen für 
Gase, Wasser, Abwasser, und chemische Flüssigkeiten,   

2. Verlegung und Anschluss von Rohren für Tankstellen, 

3. Eindeckung von Dachflächen und Verkleidung von Decken- und Wandflächen mit Blech, Metall-Verbundwerkstof-
fen und Kunststoffen, einschließlich des Anbringens aller funktionsbedingten Schichten sowie der Trag- und Be-
festigungskonstruktionen, 

4. Ausführung von Arbeiten aus Stabstahl, Profilstahl, Blech, Metall-Verbundwerkstoffen und Kunststoffen an Bau-
werken, insbesondere an Anlagen zur Innen- und Außenentwässerung,   

5. Entwurf und Herstellung von gebrauchs- und kunsthandwerklichen Gegenständen sowie von Bauteilen aus Blech, 
Metall-Verbundwerkstoffen und Kunststoffen, insbesondere von Verkleidungen für Rohrleitungen und Behälter, von 
Leitungen für lufttechnische Anlagen und für Förder- und Transportanlagen,   

6. Planung und Herstellung von Rohren, Rohrleitungen und Formstücken für feste, flüssige und gasförmige Stoffe im 
gesamten Druck- und Temperaturbereich,   

7. Planung und Bau von Kaminen für offenes Feuer,   

8. Planung und Bau von Kachelgrundöfen, von Kachelherden und von transportablen keramischen Dauerbrandöfen 
und Herden. 
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Abschnitt V 

Elektrohandwerk 

Alle Betriebe oder selbstständigen Betriebsabteilungen, die mit der handwerksmäßigen Installation, Wartung oder 
Instandhaltung von elektro- und informationstechnischen Anlagen und Geräten einschließlich elektrischer Antriebe, 
Leitungen, Kommunikations- und Datennetze sowie mit dem Fahrleitungs-, Freileitungs-, Ortsnetz- und Kabelbau 
befasst sind beziehungsweise – bezogen auf diese Tätigkeiten – entsprechende Dienstleistungen einschließlich damit 
zusammenhängender baulicher Nebenpflichten im Sinne von § 5 HwO anbieten, sofern dem Betrieb nicht nachgewie-
sen wird, dass die baulichen Tätigkeiten inklusive dieser baulichen Nebenpflichten kalenderjährlich mehr als 50 Pro-
zent der betrieblichen Gesamtarbeitszeit betragen. 

Bauliche Nebenpflichten im Sinne von § 5 HwO können insbesondere im Zusammenhang mit folgenden elektrohand-
werklichen Dienstleistungen anfallen:   

1. Kabel- und Leitungsinstallationen innerhalb und außerhalb von Gebäuden,   

2. Photovoltaik- und Solarmontagen auf Gebäuden und Freiflächen,   

3. Öffentlichen Beleuchtungsinstallationen beziehungsweise Elektroinstallationen auf Masten,   

4. Erstellung und Montage von Anlagen zur Energieerzeugung,   

5. Erstellung und Montage von Infrastruktur E-Mobilität einschließlich Energieverteilernetze,   

6. Erstellung und Montage von Kabel- und Leitungstrassen einschließlich ihrer Trägersysteme in und außerhalb von 
Gebäuden,   

7. Erstellung und Montage von elektrischen Brandschutzsystemen,   

8. Erstellung und Montage von Kabelschächten und -kanälen, Legen von Erdkabeln,   

9. Erstellung und Montage elektrotechnischer Fertigteilbauten (z. B. Trafo- und Netzverteilstationen),   

10. Geothermie- und Luftwärmepumpeninstallationen, 

11. Fahrweg-Elektrotechnik einschließlich Signalanlagen und sonstiger Elektroinstallationen (z. B. Weichenheizun-
gen),   

12. Verkehrsleit- und Signaltechnik,   

13. Erstellung und Montage elektrischer Licht- und Werbeanlagen an und außerhalb von Gebäuden,   

14. Elektroinstallationen im Laden- und Einrichtungsbau,   

15. Modernisierung von Elektrospeicher-Heizanlagen,   

16. Installation elektrischer Fußbodenheizungen,   

17. Elektroinstallationen bei Blockheizkraftwerken, Brennstoffzellen und Batteriespeicheranlagen. 
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Anlage 

Tarifvertrag 
über das Sozialkassenverfahren im Baugewerbe (VTV) 

vom 28. September 2018 in der Fassung der Änderungstarifverträge vom 29. Januar 2021, 
7. Januar 2022, 10. November 2022, 13. Dezember 2023 und 18. Juni 2025 
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§ 1 

Geltungsbereich 

(1) Räumlicher Geltungsbereich 

Das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland. 

(2) Betrieblicher Geltungsbereich 

Betriebe des Baugewerbes. Das sind alle Betriebe, die unter einen der nachfolgenden Abschnitte I bis IV fallen. 

Abschnitt I 

Betriebe, die nach ihrer durch die Art der betrieblichen Tätigkeiten geprägten Zweckbestimmung und nach ihrer 
betrieblichen Einrichtung gewerblich Bauten aller Art erstellen. 

Abschnitt II 

Betriebe, die, soweit nicht bereits unter Abschnitt I erfasst, nach ihrer durch die Art der betrieblichen Tätigkeiten 
geprägten Zweckbestimmung und nach ihrer betrieblichen Einrichtung gewerblich bauliche Leistungen erbringen, 
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die - mit oder ohne Lieferung von Stoffen oder Bauteilen - der Erstellung, Instandsetzung, Instandhaltung, Änderung 
oder Beseitigung von Bauwerken dienen. 

Abschnitt III 

Betriebe, die, soweit nicht bereits unter Abschnitt I oder II erfasst, nach ihrer durch die Art der betrieblichen Tätig-
keiten geprägten Zweckbestimmung und nach ihrer betrieblichen Einrichtung - mit oder ohne Lieferung von Stoffen 
oder Bauteilen - gewerblich sonstige bauliche Leistungen erbringen. 

Abschnitt IV 

Betriebe, in denen die nachstehend aufgeführten Arbeiten ausgeführt werden:   

1. Aufstellen von Gerüsten und Bauaufzügen;   

2. Bauten- und Eisenschutzarbeiten;   

3. Technische Dämm- (Isolier-) Arbeiten, insbesondere solche an technischen Anlagen, soweit nicht unter Abschnitt II 
oder III erfasst, einschließlich von Dämm- (Isolier-) Arbeiten an und auf Land-, Luft- und Wasserfahrzeugen.   

4. Erfasst werden auch solche Betriebe, die im Rahmen eines mit einem oder mehreren Betrieben des Baugewerbes 
bestehenden Zusammenschlusses - unbeschadet der gewählten Rechtsform - für die angeschlossenen Betriebe 
des Baugewerbes entweder ausschließlich oder überwiegend die kaufmännische Verwaltung, den Vertrieb, Pla-
nungsarbeiten, Laborarbeiten oder Prüfarbeiten übernehmen oder ausschließlich oder in nicht unerheblichem Um-
fang (zumindest zu einem Viertel der betrieblichen Arbeitszeit) den Bauhof und/oder die Werkstatt betreiben, soweit 
diese Betriebe nicht von einem spezielleren Tarifvertrag erfasst werden. 

Abschnitt V 

Zu den in den Abschnitten I bis III genannten Betrieben gehören z. B. diejenigen, in denen Arbeiten der nachstehend 
aufgeführten Art ausgeführt werden:   

1. Abdichtungsarbeiten gegen Feuchtigkeit; 

2. Aptierungs- und Drainierungsarbeiten, wie das Entwässern von Grundstücken und urbar zu machenden Boden-
flächen einschließlich der Grabenräumungs- und Faschinierungsarbeiten, des Verlegens von Drainagerohrleitun-
gen sowie des Herstellens von Vorflut- und Schleusenanlagen; 

3. Asbestsanierungsarbeiten an Bauwerken und Bauwerksteilen (z.B. Entfernen, Verfestigen, Beschichten von As-
bestprodukten);   

4. Bautrocknungsarbeiten, d.h. Arbeiten, die unter Einwirkung auf das Gefüge des Mauerwerks der Entfeuchtung 
dienen, auch unter Verwendung von Kunststoffen oder chemischen Mitteln sowie durch Einbau von Kondensato-
ren; 

5. Beton- und Stahlbetonarbeiten einschließlich Betonschutz- und Betonsanierungsarbeiten sowie Armierungsarbei-
ten;   

6. Bohrarbeiten;   

7. Brunnenbauarbeiten;   

8. chemische Bodenverfestigungen; 

9. Dämm- (Isolier-) Arbeiten (z.B. Wärme-, Kälte-, Schallschutz-, Schallschluck-, Schallverbesserungs-, Schallver-
edelungsarbeiten) einschließlich Anbringung von Unterkonstruktionen; 

10. Erdbewegungsarbeiten (Wegebau-, Meliorations-, Landgewinnungs-, Deichbauarbeiten, Wildbach- und Lawinen-
verbau, Sportanlagenbau sowie Errichtung von Schallschutzwällen und Seitenbefestigungen an Verkehrswegen);   

11. Estricharbeiten (unter Verwendung von Zement, Asphalt, Anhydrit, Magnesit, Gips, Kunststoffen oder ähnlichen 
Stoffen);   

12. Fassadenbauarbeiten; 

13. Fertigbauarbeiten: Einbauen oder Zusammenfügen von Fertigbauteilen zur Erstellung, Instandsetzung, Instand-
haltung oder Änderung von Bauwerken; ferner das Herstellen von Fertigbauteilen, wenn diese zum überwiegenden 
Teil durch den Betrieb, einen anderen Betrieb desselben Unternehmens oder innerhalb von Unternehmenszusam-
menschlüssen - unbeschadet der gewählten Rechtsform - durch den Betrieb mindestens eines beteiligten Gesell-
schafters zusammengefügt oder eingebaut werden;   

14. Feuerungs- und Ofenbauarbeiten;   

15. Fliesen-, Platten- und Mosaik-Ansetz- und Verlegearbeiten;   

16. Fugarbeiten an Bauwerken, insbesondere Verfugung von Verblendmauerwerk und von Anschlüssen zwischen 
Einbauteilen und Mauerwerk sowie dauerelastische und dauerplastische Verfugungen aller Art;   

17. Glasstahlbetonarbeiten sowie Vermauern und Verlegen von Glasbausteinen;   

18. Gleisbauarbeiten; 
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19. Herstellen von nicht lagerfähigen Baustoffen, wie Beton- und Mörtelmischungen (Transportbeton und Fertigmör-
tel), wenn mit dem überwiegenden Teil der hergestellten Baustoffe die Baustellen des herstellenden Betriebes, 
eines anderen Betriebes desselben Unternehmens oder innerhalb von Unternehmenszusammenschlüssen - unbe-
schadet der gewählten Rechtsform - die Baustellen des Betriebes mindestens eines beteiligten Gesellschafters 
versorgt werden;   

20. Hochbauarbeiten;   

21. Holzschutzarbeiten an Bauteilen;   

22. Kanalbau- (Sielbau-) Arbeiten;   

23. Maurerarbeiten;   

24. Rammarbeiten;   

25. Rohrleitungsbau-, Rohrleitungstiefbau-, Kabelleitungstiefbauarbeiten und Bodendurchpressungen;   

26. Schachtbau- und Tunnelbauarbeiten;   

27. Schalungsarbeiten;   

28. Schornsteinbauarbeiten;   

29. Spreng-, Abbruch- und Enttrümmerungsarbeiten;   

30. Stahlbiege- und -flechtarbeiten, soweit sie zur Erbringung anderer baulicher Leistungen des Betriebes ausgeführt 
werden;   

31. Stakerarbeiten;   

32. Straßenbauarbeiten (Stein-, Asphalt-, Beton-, Schwarzstraßenbauarbeiten, Fahrbahnmarkierungsarbeiten, ferner 
Herstellen und Aufbereiten des Mischgutes, sofern mit dem überwiegenden Teil des Mischgutes der Betrieb, ein 
anderer Betrieb desselben Unternehmens oder innerhalb von Unternehmenszusammenschlüssen - unbeschadet 
der gewählten Rechtsform - der Betrieb mindestens eines beteiligten Gesellschafters versorgt wird) sowie Pflas-
terarbeiten aller Art;   

33. Straßenwalzarbeiten;   

34. Stuck-, Putz, Gips- und Rabitzarbeiten, einschließlich des Anbringens von Unterkonstruktionen und Putzträgern;   

35. Terrazzoarbeiten;   

36. Tiefbauarbeiten; 

37. Trocken- und Montagebauarbeiten (z. B. Wand- und Deckeneinbau bzw. –verkleidungen, Montage von Baufer-
tigteilen), einschließlich des Anbringens von Unterkonstruktionen und Putzträgern;   

38. Verlegen von Bodenbelägen in Verbindung mit anderen baulichen Leistungen; 

39. Vermieten von Baumaschinen mit Bedienungspersonal, wenn die Baumaschinen mit Bedienungspersonal zur Er-
bringung baulicher Leistungen eingesetzt werden;   

40. Wärmedämmverbundsystemarbeiten; 

41. Wasserwerksbauarbeiten, Wasserhaltungsarbeiten, Wasserbauarbeiten (z.B. Wasserstraßenbau, Wasserbecken-
bau, Schleusenanlagenbau);   

42. Zimmerarbeiten und Holzbauarbeiten, die im Rahmen des Zimmergewerbes ausgeführt werden. 

Abschnitt VI 

Betriebe, soweit in ihnen die unter den Abschnitten I bis V genannten Leistungen überwiegend erbracht werden, fallen 
grundsätzlich als Ganzes unter diesen Tarifvertrag. Betrieb im Sinne dieses Tarifvertrages ist auch eine selbständige 
Betriebsabteilung. Als solche gilt auch eine Gesamtheit von Arbeitnehmern, die außerhalb der stationären Betriebs-
stätte eines nicht von den Abschnitten I bis IV erfassten Betriebes baugewerbliche Arbeiten ausführt. 

Werden in Betrieben des Baugewerbes in selbständigen Abteilungen andere Arbeiten ausgeführt, so werden diese 
Abteilungen dann nicht von diesem Tarifvertrag erfasst, wenn sie von einem spezielleren Tarifvertrag erfasst werden. 

Abschnitt VII 

Nicht erfasst werden Betriebe   

1. des Betonwaren und Terrazzowaren herstellenden Gewerbes,   

2. des Dachdeckerhandwerks,   

3. des Gerüstbaugewerbes, deren Tätigkeit sich überwiegend auf die gewerbliche Erstellung von Gerüsten erstreckt,   

4. des Glaserhandwerks,   

5. des Herd- und Ofensetzerhandwerks, soweit nicht Arbeiten der in Abschn. IV oder V aufgeführten Art ausgeführt 
werden,   

6. des Maler- und Lackiererhandwerks, soweit nicht Arbeiten der in Abschn. IV oder V aufgeführten Art ausgeführt 
werden, 
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7. der Naturstein- und Naturwerksteinindustrie, soweit nicht Arbeiten der in Abschn. I bis V aufgeführten Art aus-
geführt werden,   

8. der Nassbaggerei, die von dem Rahmentarifvertrag des Nassbaggergewerbes erfasst werden,   

9. des Parkettlegerhandwerks,   

10. der Säurebauindustrie, 

11. des Schreinerhandwerks sowie der holzbe- und -verarbeitenden Industrie, soweit nicht Fertigbau-, Dämm- (Iso-
lier-), Trockenbau- und Montagebauarbeiten oder Zimmerarbeiten ausgeführt werden, 

12. des Klempnerhandwerks, des Gas- und Wasserinstallationsgewerbes, des Elektroinstallationsgewerbes, des Zen-
tralheizungsbauer- und Lüftungsbauergewerbes sowie des Klimaanlagenbaues, soweit nicht Arbeiten der in 
Abschn. IV oder V aufgeführten Art ausgeführt werden,   

13. des Steinmetzhandwerks, soweit die in § 1 Nr. 2.1 des Tarifvertrages über eine überbetriebliche Alters- und 
Invalidenbeihilfe im Steinmetz- und Steinbildhauerhandwerk vom 1. Dezember 1986 in der Fassung vom 28. Au-
gust 1992 aufgeführten Tätigkeiten überwiegend ausgeübt werden. 

(3) Persönlicher Geltungsbereich 

Erfasst werden   

1. gewerbliche Arbeitnehmer, 

2. Angestellte, die eine nach den Vorschriften des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch - Gesetzliche Rentenversiche-
rung - (SGB VI) versicherungspflichtige Tätigkeit ausüben,   

3. dienstpflichtige Arbeitnehmer, die bis zur Einberufung zur Ableistung ihrer gesetzlichen Dienstpflicht eine nach den 
Vorschriften des SGB VI versicherungspflichtige Tätigkeit ausgeübt haben, 

4. Auszubildende, die in einem anerkannten Ausbildungsverhältnis im Sinne des Berufsbildungstarifvertrages ausge-
bildet werden und eine nach den Vorschriften des SGB VI versicherungspflichtige Tätigkeit ausüben. 

Nicht erfasst werden die unter § 5 Abs. 2 Nrn. 1 bis 4 und Abs. 3 des Betriebsverfassungsgesetzes fallenden Personen 
sowie Angestellte, die eine geringfügige Beschäftigung im Sinne des § 8 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch 
(SGB IV) ausüben. 

Abschnitt I 

Grundlagen 

§ 2 

Verfahrensgrundlagen 

Grundlagen des Sozialkassenverfahrens sind § 8 des Bundesrahmentarifvertrages für das Baugewerbe (BRTV), die 
Urlaubsregelung für die gewerblichen Arbeitnehmer des Baugewerbes in Bayern (Urlaubsregelung Bayern), § 20 des 
Tarifvertrages über eine zusätzliche Altersversorgung im Baugewerbe (TZA Bau) und § 2 des Tarifvertrages über 
Sozialaufwandserstattung im Berliner Baugewerbe. 

§ 3 

Sozialkassen   

(1) Die Urlaubs- und Lohnausgleichskasse der Bauwirtschaft (ULAK) mit Sitz in Wiesbaden erbringt Leistungen im 
Urlaubs- und Berufsbildungsverfahren und hat Anspruch auf die zur Finanzierung dieser Verfahren festgesetzten 
Beiträge. Für Betriebe mit Sitz im Freistaat Bayern erbringt die Gemeinnützige Urlaubskasse des Bayerischen 
Baugewerbes e.V. (UKB) mit Sitz in München anstelle der ULAK die Leistungen im Urlaubsverfahren; sie hat 
gegenüber diesen Betrieben Anspruch auf den zur Finanzierung des Urlaubsverfahrens festgesetzten Beitrag. 
Für Betriebe mit Sitz im Land Berlin erbringt die Sozialkasse des Berliner Baugewerbes (Soka-Berlin) anstelle 
der ULAK die in Satz 1 beschriebenen Leistungen; sie hat gegenüber diesen Betrieben Anspruch auf die zur 
Finanzierung dieser Leistungen festgesetzten Beiträge. Bestimmungen dieses Tarifvertrages, in denen auf die 
ULAK Bezug genommen wird, gelten mit Ausnahme dieses Paragraphen bei Zuständigkeit der UKB oder der 
Soka-Berlin entsprechend.   

(2) Die Zusatzversorgungskasse des Baugewerbes (ZVK-Bau) mit Sitz in Wiesbaden gewährt zusätzliche Leistungen 
zu den gesetzlichen Renten. Sie hat gegenüber den Betrieben Anspruch auf die zur Finanzierung dieser Leistungen 
festgesetzten Beiträge.   

(3) Die ULAK zieht als Einzugsstelle ihre eigenen Beiträge einschließlich Nebenforderungen und diejenigen der ZVK- 
Bau, der UKB und der Soka-Berlin ein. Für vor dem 1. Januar 2010 entstandene und von der ZVK-Bau gerichtlich 
geltend gemachte Ansprüche bleibt die ZVK-Bau Einzugsstelle.   

(4) Die Kosten des gemeinsamen Beitragseinzuges werden von den in Abs. 3 genannten Kassen entsprechend dem 
Verhältnis der für sie einzuziehenden Beiträge zu den insgesamt von der ULAK zu erhebenden Beiträgen getragen. 
Die ULAK hat Anspruch auf monatliche Abschlagszahlungen. 

(5) Erlangt die ULAK Kenntnis von der bevorstehenden bzw. bereits erfolgten Aufnahme einer baugewerblichen Tätig-
keit eines Betriebes in Deutschland, so hat sie den Arbeitgeber - und spätestens sobald entsprechende Meldun-
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gen des Arbeitgebers nach Abschnitt II erfolgt sind, die bei ihm beschäftigten Arbeitnehmer - unverzüglich über die 
Rechte und Pflichten aus den Sozialkassenverfahren zu informieren. Dies kann auch durch einen Hinweis auf die 
Internetseite der SOKA-BAU erfolgen. Die Pflichten des Arbeitgebers aus den Sozialkassenverfahren bestehen 
unabhängig von einer solchen Information. 

(6) Arbeitnehmer, Auszubildende und Bezieher von Leistungen nach dem Tarifvertrag über eine zusätzliche Alters-
versorgung im Baugewerbe (TZA Bau) haben der Einzugsstelle ihre jeweils aktuelle E-Mail-Adresse zum Zwecke 
der Durchführung der Sozialkassenverfahren mitzuteilen. 

Abschnitt II 

Meldungen 

§ 4 

Elektronische Meldungen   

(1) Jeder Arbeitgeber hat seine Mitteilungspflichten gegenüber der zuständigen Kasse zu erfüllen. Arbeitgeber mit Sitz 
im Inland nutzen dafür bis zum 31. Dezember 2026 den von dieser Kasse eingerichteten Onlineservice.   

Ab dem 1. Januar 2027 erstatten Arbeitgeber mit Sitz im Inland die Meldungen mittels Datenübertragung aus 
systemgeprüften Programmen an die Annahmestelle der gemeinsamen Einrichtungen (Elektronisches Arbeitgeber-
meldeverfahren). Dies gilt ab diesem Zeitpunkt auch für Meldungen, die Zeiträume vor 2027 betreffen. Ab dem 
1. Januar 2027 gelten insoweit § 110 Abs. 1 bis 5 SGB IV. Abweichend von Satz 3 und 4 kann von der zuständigen 
Kasse für Meldungen, die nicht mittels Datenübertragung aus systemgeprüften Programmen erstattet werden, 
vorübergehend die Nutzung eines von dieser eingerichteten Onlineservices zugelassen werden. Arbeitgeber mit 
Sitz im Ausland haben ihre Mitteilungspflichten gegenüber der zuständigen Kasse über den von dieser eingerich-
teten Onlineservice zu erfüllen.   

(2) Auf Antrag des Arbeitgebers hat die zuständige Kasse den Arbeitgeber von der Pflicht zur elektronischen Meldung 
zu befreien, wenn er nachweist, dass diese für ihn wirtschaftlich oder persönlich unzumutbar ist. Bis zur Entschei-
dung über seinen Antrag bleibt der Arbeitgeber zur nichtelektronischen Meldung berechtigt.   

(3) Die vom Arbeitgeber abgegebenen elektronischen Meldungen sind ohne Unterschrift bindend. Nichtelektronische 
Meldungen bedürfen der Bestätigung ihrer Vollständigkeit und Richtigkeit durch Unterschrift des Arbeitgebers.   

(4) Die zuständige Kasse kann mit Arbeitgebern Vereinbarungen abschließen, aufgrund derer diese für ihren Betrieb 
und ihre Arbeitnehmer an dem automatisierten Verfahren gemäß § 110 SGB IV teilnehmen.   

(5) Die Regelungen der Abs. 1, 3 und 4 gelten auch für Betriebe, die keine gewerblichen Arbeitnehmer beschäftigen. 

§ 5 

Stammdaten   

(1) Vor Aufnahme einer baugewerblichen Tätigkeit ist jeder Betrieb, auch wenn er keine gewerblichen Arbeitnehmer 
beschäftigt, verpflichtet, sich bei der für ihn zuständigen Kasse zu melden und dieser folgende Stammdaten mit-
zuteilen:   

1. Name, Rechtsform und gesetzliche Vertreter des Unternehmens 

2. Anschrift am Hauptbetriebssitz, ggf. davon abweichende inländische Zustelladresse, Telefonnummer, Telefax-
nummer, E-Mail-Adresse   

3. inländische oder, soweit nicht vorhanden, ausländische Bankverbindung   

4. Art der betrieblichen Tätigkeiten   

5. Betriebsnummer bei der Bundesagentur für Arbeit 

(2) Der Arbeitgeber ist verpflichtet, der für ihn zuständigen Kasse unmittelbar vor Aufnahme der Tätigkeit eines Ar-
beitnehmers seines Betriebes mitzuteilen: 

1. Name, Vorname, Geburtsdatum, Geburtsort und Adresse des Hauptwohnsitzes des gewerblichen Arbeitneh-
mers   

2. ggf. die Schwerbehinderteneigenschaft   

3. die bei der Einzugsstelle registrierte Arbeitnehmer-Nummer, soweit sie bereits vergeben wurde   

4. soweit vorhanden inländische oder ausländische Bankverbindung des Arbeitnehmers   

5. Art der Tätigkeit und Tätigkeitsschlüssel nach dem Schlüsselverzeichnis der Bundesagentur für Arbeit   

6. Zeitpunkt der Aufnahme der Tätigkeit   

7. steuerliche Identifikationsnummer gemäß § 139b AO   

8. die Versicherungsnummer gemäß § 147 SGB VI 
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(3) In den Fällen, in denen die ULAK Beiträge zu den Systemen der sozialen Sicherheit und die Lohnsteuer bei der 
Gewährung von Leistungen im Urlaubsverfahren abzuführen hat, ist der Arbeitgeber verpflichtet, zusätzlich mit-
zuteilen:   

1. die Einzugsstelle und deren Adresse, an welche die Beiträge zu den Systemen der sozialen Sicherheit abgeführt 
werden sowie die Nummern, unter welchen der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer bei dieser Einzugsstelle 
geführt werden   

2. das Finanzamt und dessen Adresse, an welches die Lohnsteuer abgeführt wird, sowie die Steuernummern des 
Arbeitgebers und des Arbeitnehmers 

(4) Sofern ein Arbeitgeber mit Betriebssitz im Ausland von einer dortigen Urlaubskasse erfasst wird und eine Frei-
stellung vom deutschen Urlaubskassenverfahren begehrt, hat er den Namen und die Adresse der ausländischen 
Urlaubskasse, die von dieser vergebenen Betriebskonto- und Arbeitnehmer-Nummern, ferner eine Bescheinigung 
der ausländischen Urlaubskasse über die während der Entsendezeit bestehende Verpflichtung zur Beitragszahlung 
zu übersenden. Sofern ein Arbeitgeber mit Betriebssitz im Ausland eine Anrechnung der am Betriebssitz von ihm 
für dieses Kalenderjahr an den Arbeitnehmer gewährten Urlaubsleistungen begehrt, hat er die am Betriebssitz 
gültige Dauer des Jahresurlaubs, den Beginn des Arbeitsverhältnisses, die dem Arbeitnehmer dort für das laufende 
Kalenderjahr gewährten Urlaubstage, das darauf bezogene Urlaubsentgelt und zusätzliche Urlaubsgeld in jewei-
liger Landeswährung mitzuteilen.   

(5) Der Arbeitgeber ist verpflichtet, der für ihn zuständigen Kasse Änderungen und Ergänzungen der gemäß Absätze 1 
bis 4 zu meldenden Daten unverzüglich mitzuteilen. 

§ 6 

Gewerbliche Arbeitnehmer   

(1) Der Arbeitgeber hat der ULAK für jeden Kalendermonat bis zum 15. des folgenden Monats mitzuteilen:   

1. beitragspflichtiger Bruttolohn und die diesem zugrunde liegenden lohnzahlungspflichtigen Stunden   

2. Zeitpunkt des Ausscheidens des Arbeitnehmers   

3. Beschäftigungstage, soweit kein voller Beschäftigungsmonat vorliegt   

4. gewährte Urlaubstage und gewährte Urlaubsvergütung, soweit darauf bereits ein tariflicher Anspruch bestand   

5. Anzahl der Ausfallstunden wegen Arbeitsunfähigkeit ohne Lohnanspruch   

6. Anzahl der Ausfallstunden, für die der Arbeitnehmer Kurzarbeitergeld oder Saison-Kurzarbeitergeld bezogen 
hat   

Die monatlichen Meldungen sind mit den Werten „Null“ abzugeben, wenn ein Arbeitnehmer weder Bruttolohn 
erzielt hat noch für ihn Beschäftigungstage angefallen sind. 

Für die Berechnung der Mindesturlaubsvergütung hat der Arbeitgeber den Bruttostundenlohn (GTL) ohne Zu-
schläge mitzuteilen.   

(2) Sofern der Arbeitgeber nicht verpflichtet ist, am elektronischen Meldeverfahren teilzunehmen, erhält er von der 
ULAK zusammen mit den Meldeformularen monatlich einen Summenbeleg, auf dem folgende Angaben einzutra-
gen sind:   

1. Summe aller beitragspflichtigen Bruttolöhne   

2. Summe aller erstattungsfähigen Urlaubsvergütungen   

3. Summe aller erstattungsfähigen Ausbildungsvergütungen   

4. Zahl der beigefügten Meldeformulare für gewerbliche Arbeitnehmer   

5. Zahl der beigefügten Meldeformulare für Auszubildende   

6. Zahl der beigefügten Korrekturmeldungen   

Der Summenbeleg ist zu unterschreiben und für jeden Monat zusammen mit den Meldeformularen spätestens bis 
zum 15. des folgenden Monats an die ULAK einzusenden.   

(3) Die ULAK erfasst die von dem Arbeitgeber gemeldeten aktuellen Monatswerte und teilt dem Arbeitgeber für jeden 
Arbeitnehmer die sich daraus ergebenden kumulierten Werte sowie die noch verfügbaren Urlaubsansprüche des 
Arbeitnehmers für das laufende Kalenderjahr mit. 

(4) Bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses ist dem Arbeitnehmer durch den Arbeitgeber ein unterschriebener Aus-
druck der elektronischen Meldung oder eine unterschriebene Kopie des Meldeformulars für den laufenden Monat 
mit den aktuellen Monatswerten auszuhändigen. 

(5) Berichtigungen von bereits gemeldeten Daten sind als Korrekturen zu kennzeichnen und für jeden Monat ge-
sondert vorzunehmen. Eine Berichtigung kann längstens bis zum 30. September des auf das Urlaubsjahr folgen-
den Jahres, im Falle der Beendigung des Arbeitsverhältnisses und für den Fall, dass ein Arbeitnehmer nicht mehr 
von dem Bundesrahmentarifvertrag für das Baugewerbe erfasst wird, ohne dass sein Arbeitsverhältnis endet, 
längstens bis zum 15. des zweiten auf den Monat der Beendigung folgenden Monats vorgenommen werden; ist 
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ein zu niedriger beitragspflichtiger Bruttolohn gemeldet worden, so hat eine Korrektur auch nach Ablauf dieser 
Fristen zu erfolgen.   

Ist eine vom Arbeitgeber dem Arbeitnehmer nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses ausgehändigte Meldung 
später infolge einer Berichtigung durch diesen früheren Arbeitgeber unrichtig geworden, so hat die ULAK eine 
berichtigte Meldung an den neuen Arbeitgeber zu senden. Eine Kopie dieser berichtigten Meldung ist dem Ar-
beitnehmer auszuhändigen.   

(6) Für Arbeitnehmer, die im laufenden Jahr das 18. Lebensjahr vollendet haben, sind für den ersten Meldemonat 
des folgenden Kalenderjahres die Resturlaubsvergütungsansprüche sowie die Daten gemäß Abs. 1 zu melden. 

(7) Nach Ablauf eines jeden Kalenderjahres stellt die ULAK dem Arbeitgeber für jeden Arbeitnehmer einen Arbeit-
nehmerkontoauszug mit folgenden Daten bereit:   

1. Beschäftigungszeit   

2. Beschäftigungstage   

3. beitragspflichtiger Bruttolohn   

4. Prozentsatz der Urlaubsvergütung   

5. Anspruch auf Urlaubsvergütung   

6. Anzahl der Ausfallstunden und daraus errechnete Mindesturlaubsvergütung   

7. gewährte Urlaubstage und gewährte Urlaubsvergütung aus dem Resturlaubsanspruch des dem abgelaufenen 
Kalenderjahr vorausgehenden Jahres und der verbleibende Restanspruch (Entschädigungsanspruch) 

8. gewährte Urlaubstage und gewährte Urlaubsvergütung aus dem abgelaufenen Kalenderjahr und der verblei-
bende Restanspruch 

(8) Der Arbeitgeber hat die Daten einschließlich der Arbeitnehmeradresse zu prüfen und der ULAK umgehend Kor-
rekturen mitzuteilen. Die ULAK stellt sodann dem Arbeitnehmer den Arbeitnehmerkontoauszug zur Verfügung.   

(9) Wird der ULAK nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses eines Arbeitnehmers nicht innerhalb von drei Monaten 
die Begründung eines neuen Arbeitsverhältnisses zu einem Baubetrieb gemeldet, stellt sie dem Arbeitnehmer 
einen Arbeitnehmerkontoauszug bereit, aus dem sich die entsprechenden Daten (Abs. 7) bis zur Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses ergeben. Das gilt auch dann, wenn dieser Tarifvertrag auf das Arbeitsverhältnis eines Ar-
beitnehmers keine Anwendung mehr findet und dieser Arbeitnehmer nicht innerhalb von drei Monaten erneut mit 
einem Arbeitsverhältnis von diesem Tarifvertrag erfasst wird. 

(10) Enthält der Arbeitnehmerkontoauszug der ULAK unrichtige oder unvollständige Angaben, so hat der Arbeitneh-
mer gegenüber dem Arbeitgeber Anspruch auf Berichtigung nach Abs. 5 innerhalb von zwei Monaten nach Erhalt 
des Arbeitnehmerkontoauszuges. Kommt der Arbeitgeber dieser Verpflichtung nicht nach, so ist der Arbeitneh-
mer unter Vorlage eines seinen Anspruch gegen den Arbeitgeber auf Berichtigung der Daten gemäß Abs. 7 
rechtskräftig feststellenden Urteils berechtigt, die Ergänzung bzw. Berichtigung seines Arbeitnehmerkontos 
durch die ULAK zu verlangen, wenn die Zwangsvollstreckung aus dem Urteil wirtschaftlich unzweckmäßig ist. 
Auf die Rechtskraft des Urteils kann verzichtet werden, wenn es öffentlich zugestellt werden müsste.   

Die ULAK stellt sodann dem Arbeitnehmer einen berichtigten Arbeitnehmerkontoauszug zur Verfügung.   

(11) Bei Einberufung zur Ableistung der gesetzlichen Dienstpflicht ist vom Arbeitgeber der Beginn der Dienstpflicht zu 
melden. 

(12) Arbeitgeber mit Betriebssitz im Freistaat Bayern und im Land Berlin, die ihre Meldepflichten nicht ordnungsge-
mäß erfüllt haben, haben der Einzugsstelle monatlich (Abrechnungszeitraum) spätestens bis zum 15. des folgen-
den Monats folgende Angaben zu machen:   

1. Name, Anschrift und Betriebskontonummer   

2. Bruttolohnsumme für den Abrechnungszeitraum   

3. Sozialkassenbeitrag für gewerbliche Arbeitnehmer   

4. Zahl aller von diesem Tarifvertrag erfassten gewerblichen Arbeitnehmer des Betriebes   

Die UKB und die Soka-Berlin sind verpflichtet, die in Satz 1 genannten Daten unverzüglich an die Einzugsstelle 
weiterzuleiten. 

§ 7 

Angestellte   

(1) Der Arbeitgeber ist verpflichtet, der Einzugsstelle unmittelbar vor Aufnahme der Tätigkeit eines Angestellten seines 
Betriebes mitzuteilen:   

1. Name, Vorname, Geburtsdatum und Adresse des Hauptwohnsitzes des Angestellten   

2. Zeitpunkt der Aufnahme der Tätigkeit   

3. die bei der Einzugsstelle registrierte Arbeitnehmer-Nummer, soweit sie bereits vergeben wurde 
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4. die steuerliche Identifikationsnummer (IdNr) gemäß § 139b AO   

5. die Versicherungsnummer gemäß § 147 SGB VI   

(2) Der Arbeitgeber hat zudem für jeden Angestellten bis zum 15. des folgenden Monats nur mitzuteilen:   

1. Anzahl der Arbeitstage, soweit eine Beschäftigung, aber kein voller Beschäftigungsmonat vorliegt   

2. Zeitpunkt des Beschäftigungsendes 

§ 8 

Versicherungsnachweis für Angestellte   

(1) Nach Ablauf eines jeden Kalenderjahres oder bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses stellt die ZVK-Bau dem 
Arbeitgeber für jeden Angestellten eine Bescheinigung über die gemeldeten Daten bereit.   

(2) Der Arbeitgeber hat die Daten einschließlich der Arbeitnehmeradresse zu prüfen und der Einzugsstelle umgehend 
Korrekturen mitzuteilen. Die ZVK-Bau stellt sodann die Bescheinigung dem Angestellten bereit.   

(3) § 6 Abs. 10 gilt entsprechend mit der Maßgabe, dass an die Stelle der ULAK die ZVK-Bau tritt. 

§ 9 

Dienstpflichtige Arbeitnehmer 

(1) Der Arbeitgeber hat für jeden Arbeitnehmer während der Ableistung der gesetzlichen Dienstpflicht der Einzugs-
stelle mitzuteilen:   

1. Name, Vorname, Geburtsdatum, Geburtsort und Adresse des Hauptwohnsitzes des Dienstpflichtigen   

2. Beginn der Dienstzeit   

3. Zeitpunkt des Dienstzeitendes   

4. die steuerliche Identifikationsnummer (IdNr) gemäß § 139b AO   

5. die Versicherungsnummer gemäß § 147 SGB VI   

(2) Als gesetzliche Dienstpflicht gelten der freiwillige Wehrdienst und der Bundesfreiwilligendienst.   

(3) Bei Beendigung der Dienstzeit stellt die ZVK-Bau dem Arbeitgeber für jeden Arbeitnehmer eine Bescheinigung 
über die gemeldeten Daten bereit. Der Arbeitgeber hat die Daten einschließlich der Arbeitnehmeradresse zu prüfen 
und der Einzugsstelle umgehend Korrekturen mitzuteilen. Die ZVK-Bau stellt sodann die Bescheinigung dem Ar-
beitnehmer bereit. 

(4) Bei Angestellten hat der Arbeitgeber auch die Wartezeit für das laufende Kalenderjahr bis zum Beginn der Dienst-
zeit an die Einzugsstelle zu melden. 

§ 10 

Auszubildende 

(1) Für jeden Auszubildenden, der sich in einem anerkannten Ausbildungsverhältnis im Sinne des Berufsbildungstarif-
vertrages befindet, hat der Ausbildungsbetrieb der ULAK vor Beginn der Ausbildung eine von der Handwerks-
kammer oder der Industrie- und Handelskammer bestätigte Abschrift des Ausbildungsvertrages zu übersenden. 
Soweit nicht bereits im Ausbildungsvertrag enthalten, hat der Ausbildungsbetrieb der Einzugsstelle mitzuteilen:   

1. Name, Vorname, Geburtsdatum, Geburtsort und Adresse des Hauptwohnsitzes des Auszubildenden   

2. Ausbildungsberuf   

3. Zeitpunkt des Ausbildungsbeginns und des vereinbarten Ausbildungsendes   

4. eine vorangegangene Berufsausbildung und deren Bezeichnung   

5. vereinbarte Ausbildungsvergütung   

6. soweit vorhanden die Arbeitnehmer-Nummer des Auszubildenden   

7. die steuerliche Identifikationsnummer (IdNr) gemäß § 139b AO   

8. die Versicherungsnummer gemäß § 147 SGB VI   

(2) Der Ausbildungsbetrieb hat der ULAK bis zum 15. des Folgemonats mitzuteilen:   

1. Höhe der gezahlten Ausbildungsvergütungen   

2. Verlängerung der Ausbildungszeit 

3. Zeitpunkt und Grund (Abschluss oder Abbruch der Ausbildung, Wechsel des Ausbildungsbetriebes) der Been-
digung des Ausbildungsverhältnisses   

4. Weiterbeschäftigung des Auszubildenden nach Beendigung der Ausbildung   

5. gewährte Urlaubstage, soweit darauf bereits ein tariflicher Anspruch bestand   

(3) Das Meldeverfahren für Auszubildende gilt nicht für Ausbildungsbetriebe mit Betriebssitz im Land Berlin. 
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§ 11 

Ausbildungsnachweise   

(1) Die ULAK bescheinigt dem Ausbildungsbetrieb vor Beginn der ersten überbetrieblichen Ausbildungsmaßnahme 
jedes Auszubildenden die nach § 10 Abs. 1 Ziff. 1 bis 4 sowie Ziff. 6 gemeldeten Daten. 

(2) Nach Beendigung des Ausbildungsverhältnisses stellt die ULAK dem Ausbildungsbetrieb für jeden Auszubilden-
den eine Bescheinigung über die Dauer des gemeldeten Ausbildungsverhältnisses sowie die im Auslernjahr wäh-
rend des Ausbildungsverhältnisses entstandenen und gewährten Urlaubstage bereit.   

(3) Der Ausbildungsbetrieb hat die in den Bescheinigungen nach Abs. 1 und 2 enthaltenen Angaben zu prüfen und der 
ULAK umgehend Korrekturen mitzuteilen. Die ULAK übersendet diese Bescheinigungen sodann an den Auszubil-
denden.   

(4) Die Erstattung von Kosten der überbetrieblichen Ausbildung setzt die Vorlage der Bescheinigung nach Abs. 1 bei 
der Ausbildungsstätte vor Beginn der ersten überbetrieblichen Ausbildungsmaßnahme jedes Auszubildenden vo-
raus. 

Abschnitt III 

Urlaubsverfahren 

§ 12 

Erstattung der Urlaubsvergütung   

(1) Die ULAK erstattet dem Arbeitgeber durch Banküberweisung oder Gutschrift auf dem Beitragskonto nach § 18 
Abs. 2 monatlich die von ihm an den Arbeitnehmer ausgezahlte Urlaubsvergütung sowie in den Fällen des § 8 
Nr. 11.1 und Nr. 12.1 BRTV die ausgezahlte Urlaubsabgeltung, soweit auf diese nach den tarifvertraglichen Be-
stimmungen ein Anspruch bestand. Die Erstattung erfolgt aufgrund vollständiger und ordnungsgemäßer Meldung 
der Daten gemäß §§ 5, 6. Sie setzt die Versicherung des Arbeitgebers voraus, dass die gemeldeten Urlaubsver-
gütungen bzw. Urlaubsabgeltungen unter Beachtung der tarifvertraglichen Bestimmungen tatsächlich an die Ar-
beitnehmer ausgezahlt wurden und mit den Lohnkonten sowie den Lohnabrechnungen übereinstimmen. 

(2) Wird ein Arbeitgeber rückwirkend zur Meldung und Beitragszahlung herangezogen, so besteht Anspruch auf Er-
stattung der den Arbeitnehmern in den rückwirkend erfassten Abrechnungszeiträumen gewährten Urlaubsvergü-
tungen, höchstens jedoch in Höhe der in § 8 BRTV für den jeweiligen Abrechnungszeitraum festgelegten Leis-
tungen und nur für solche Abrechnungszeiträume, für die Beiträge entrichtet worden sind. Auf diesen Erstattungs-
anspruch weist die Einzugsstelle den Arbeitgeber bei der rückwirkenden Heranziehung hin.   

(3) Die ULAK erstattet dem Arbeitgeber die gemäß § 8 Nr. 13 BRTV anzurechnende Urlaubsvergütung zum Zeitpunkt 
der Gewährung von Urlaub, der Beendigung der Entsendezeit, des Wechsels des Arbeitgebers oder nach Ablauf 
des Kalenderjahres. Dieser Anspruch ist ausgeschlossen, wenn er nicht vor der ersten Gewährung von Urlaub 
durch einen Folgearbeitgeber oder vor der Auszahlung von Urlaubsabgeltung bzw. Entschädigung geltend ge-
macht wird. 

§ 13 

Urlaubsabgeltung   

(1) Die ULAK zahlt dem Arbeitnehmer auf dessen Antrag die Urlaubsabgeltung gemäß § 8 Nr. 6.2 BRTV aus. Der Erbe 
hat seinen Anspruch auf Zahlung der Abgeltung eines vom Erblasser nicht genommenen Urlaubs gegen die ULAK 
unter Vorlage eines Erbscheines oder eines anderen geeigneten Nachweises der Erbberechtigung zu beantragen. 
§ 14 Abs. 2 gilt entsprechend. Die Urlaubsabgeltung wird abzüglich des darauf entfallenden Arbeitnehmeranteils 
an dem Beitrag zu den Systemen der sozialen Sicherheit und abzüglich der Lohnsteuer, soweit die ULAK zur 
Abführung der Lohnsteuer berechtigt ist, ausgezahlt. Die ULAK ist zur Pauschalierung des Arbeitnehmeranteils 
an dem Beitrag zu den Systemen der sozialen Sicherheit berechtigt, es sei denn, dieser kann aufgrund der An-
gaben des Arbeitgebers oder des Arbeitnehmers ermittelt werden.   

(2) Die ULAK zahlt den einbehaltenen Arbeitnehmeranteil an dem Beitrag zu den Systemen der sozialen Sicherheit an 
den Arbeitgeber und führt die Lohnsteuer an die zuständige Finanzbehörde ab. Ist die ULAK dazu ermächtigt, so 
führt sie den Arbeitnehmeranteil an dem Beitrag zu den Systemen der sozialen Sicherheit stattdessen an die 
zuständige Einzugsstelle ab. 

(3) Die ULAK bescheinigt dem Arbeitgeber und dem Arbeitnehmer die Höhe der Urlaubsabgeltung, des an den Arbeit-
geber gezahlten Arbeitnehmeranteils und der abgeführten Lohnsteuer.   

(4) Hat die ULAK an den Arbeitgeber einen zu hohen oder einen zu niedrigen Arbeitnehmeranteil gezahlt, so hat ein 
entsprechender Ausgleich zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer zu erfolgen.   

(5) Auf den Erben nach § 8 Nr. 9 Halbsatz 1 Alternative 1 BRTV übergegangene Ansprüche auf Urlaubsvergütung bei 
Tod des Arbeitnehmers hat der Erbe unter Vorlage eines Erbscheines oder eines anderen geeigneten Nachweises 
der Erbberechtigung zu beantragen; dabei ist die vorhandene Bankverbindung anzugeben. Die Regelungen der 
vorstehenden Absätze zur lohnsteuer- und sozialversicherungsrechtlichen Behandlung der Urlaubsabgeltung für 
Zahlungen der ULAK an Erben für vererbte Ansprüche auf Urlaubsvergütung gelten entsprechend. § 14 Abs. 2 gilt 
entsprechend. 
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§ 14 

Entschädigung   

(1) Den Entschädigungsanspruch nach § 8 Nr. 8 BRTV hat der Arbeitnehmer, den Anspruch nach § 8 Nr. 9 Halbsatz 1 
Alternative 3 BRTV hat der Erbe unter Vorlage eines Erbscheines oder eines anderen geeigneten Nachweises der 
Erbberechtigung schriftlich bei der ULAK zu beantragen; dabei ist eine vorhandene Bankverbindung anzugeben. 
Soweit die ULAK dazu berechtigt ist, führt sie die auf die Ansprüche nach Satz 1 entfallende Lohnsteuer an die 
zuständige Finanzbehörde ab.   

(2) Dieser Antrag ist innerhalb des auf den Verfall der Urlaubsansprüche folgenden Kalenderjahres zu stellen. Bei 
einem Rechtsstreit über die Verpflichtung des Arbeitgebers zur Teilnahme an dem Urlaubskassenverfahren kann 
der Antrag noch innerhalb eines Jahres nach dessen rechtskräftigem Abschluss gestellt werden. Der Lauf der Frist 
nach § 8 Nr. 8 Satz 2 BRTV vom 28. September 2018 ist während eines Rechtsstreites aus Anlass der unterblie-
benen Beitragszahlung gehemmt. 

Abschnitt IV 

Sozialkassenbeiträge 

§ 15 

Beitrag für gewerbliche Arbeitnehmer   

(1) Der Arbeitgeber hat zur Finanzierung der tarifvertraglich festgelegten Leistungen als Sozialkassenbeitrag einen 
Gesamtbetrag von 18,7 v.H. der Summe der Bruttolöhne aller von diesem Tarifvertrag gemäß § 1 Abs. 3 Nr. 1 
erfassten Arbeitnehmer des Betriebes (Bruttolohnsumme) an die Einzugsstelle abzuführen. Die darin enthaltenen 
Prozentsätze für das Urlaubsverfahren betragen 15,1 v.H., für das Berufsbildungsverfahren 1,9 v.H. und für die 
Zusatzversorgung 1,7 v.H. 

(2) Der Arbeitgeber mit Betriebssitz in den Ländern Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, Nieder-
sachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland und Schleswig-Holstein hat zur Finanzierung der tarif-
vertraglich festgelegten Leistungen abweichend von Abs. 1 als Sozialkassenbeitrag einen Gesamtbetrag von 
20,2 v.H. der Bruttolohnsumme an die Einzugsstelle abzuführen. Die darin enthaltenen Prozentsätze für das 
Urlaubsverfahren betragen 15,1 v.H., für das Berufsbildungsverfahren 1,9 v.H. und für die Zusatzversorgung 
3,2 v.H. 

(3) Der Arbeitgeber mit Betriebssitz im Westteil des Landes Berlin hat zur Finanzierung der tarifvertraglich festgeleg-
ten Leistungen abweichend von Abs. 1 einen Gesamtbetrag von 25,65 v.H. der Bruttolohnsumme an die Einzugs-
stelle abzuführen. Die darin enthaltenen Prozentsätze für das Urlaubsverfahren betragen 15,1 v.H., für das Berufs-
bildungsverfahren 1,65 v.H. und für die Zusatzversorgung 3,2 v.H.   

Der Arbeitgeber mit Betriebssitz im Ostteil des Landes Berlin hat zur Finanzierung der tarifvertraglich festgelegten 
Leistungen abweichend von Satz 1 einen Gesamtbetrag von 24,15 v.H. der Bruttolohnsumme an die Einzugsstelle 
abzuführen. Die darin enthaltenen Prozentsätze für das Urlaubsverfahren betragen 15,1 v.H., für das Berufsbil-
dungsverfahren 1,65 v.H. und für die Zusatzversorgung 1,7 v.H.   

(4) Bruttolohn ist 

a) der für die Berechnung der Lohnsteuer zugrunde zu legende und in die Lohnsteuerbescheinigung einzutra-
gende Bruttoarbeitslohn einschließlich der Sachbezüge, die nicht pauschal nach § 40 EStG versteuert werden,   

b) der nach §§ 40 a, 40 b und 52 Abs. 40 EStG pauschal zu versteuernde Bruttoarbeitslohn mit Ausnahme des 
Beitrages für die tarifliche Zusatzversorgung der Arbeitnehmer (Abs. 1 Satz 2, Abs. 2 Satz 2, Abs. 3 Satz 2 und 4 
sowie Abs. 7), des Arbeitgeberanteils an der Finanzierung der Tariflichen Zusatzrente (§ 2 Abs. 1 bis 5 TV TZR) 
sowie des Beitrages zu einer Gruppen-Unfallversicherung.   

Zum Bruttolohn gehören nicht das tarifliche 13. Monatseinkommen oder betriebliche Zahlungen mit gleichem 
Charakter (z.B. Weihnachtsgeld, Jahressonderzahlung), Urlaubsabgeltungen gemäß § 8 Nr. 6 BRTV und Abfindun-
gen, die für die Beendigung des Arbeitsverhältnisses gezahlt werden. 

Für Arbeitnehmer, die nicht dem deutschen Lohnsteuerrecht unterliegen, wird der Lohn einschließlich der Sach-
bezüge zugrunde gelegt, der nach Satz 1 bei Geltung des deutschen Steuerrechts unter Berücksichtigung von 
Satz 2 den Bruttolohn bildet.   

(5) Kennt die Einzugsstelle die angefallene Bruttolohnsumme nicht, kann sie insoweit eine Schätzung vornehmen. Das 
gilt auch, wenn die Einzugsstelle weder die Anzahl der im Abrechnungszeitraum beschäftigten gewerblichen Ar-
beitnehmer noch die Zahl der von ihnen im Abrechnungszeitraum geleisteten Arbeitsstunden kennt. Für die Schät-
zung kann die Einzugsstelle unterstellen, dass   

– jeder gewerbliche Arbeitnehmer den nach dem Tarifvertrag zur Regelung der Mindestlöhne im Baugewerbe im 
Gebiet der Bundesrepublik Deutschland (TV Mindestlohn) geschuldeten Mindestlohn erhalten hat, mindestens 
für 50 v.H. der Arbeitnehmer des Betriebes in Höhe des Mindestlohns 2,  

– jeder gewerbliche Arbeitnehmer den vom Statistischen Bundesamt für die Bauwirtschaft ermittelten durch-
schnittlichen Bruttoarbeitslohn erhalten hat, 
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– Bruttoarbeitslöhne in Höhe von zwei Dritteln des Nettoumsatzes gezahlt wurde. 

Die Einzugsstelle ist dazu berechtigt, auch andere Schätzgrundlagen zu verwenden. Die Meldepflichten des Ar-
beitgebers nach Abschnitt II bleiben unberührt.   

(6) Erstattungsforderungen des Arbeitgebers einschließlich seiner Forderungen gemäß § 13 Abs. 2 Satz 1 sind mit der 
Maßgabe zweckgebunden, dass der Arbeitgeber über sie nur verfügen kann, wenn das bei der Einzugsstelle 
bestehende Beitragskonto einschließlich der darauf gebuchten Verzugszinsen und Kosten ausgeglichen ist und 
er seinen Meldepflichten entsprochen hat. Eine Aufrechnung gegen bestehende Beitragsrückstände ist für den 
Arbeitgeber ausgeschlossen. §§ 366, 367 BGB finden keine Anwendung. 

(7) Zur Finanzierung der Zusatzversorgung eines Dienstpflichtigen haben die in den Abs. 1 bis 3 genannten Arbeit-
geber monatlich den dort geregelten Beitragssatz für die Zusatzversorgung bezogen auf den zuletzt nach § 6 
Abs. 1 Satz 3 gemeldeten Bruttostundenlohn und 173 Stunden pro Monat an die Einzugsstelle abzuführen. Beginnt 
die Dienstzeit nicht am Ersten eines Monats bzw. endet sie nicht am Letzten eines Monats, so ist für jeden Ka-
lendertag ein Dreißigstel des jeweiligen Betrages zu zahlen. 

§ 16 

Beitrag für Angestellte und Auszubildende zur Finanzierung der Zusatzversorgung 

(1) Zur Finanzierung der Zusatzversorgung der Angestellten hat der Arbeitgeber für jeden Kalendermonat eines be-
stehenden Arbeitsverhältnisses der von diesem Tarifvertrag gemäß § 1 Abs. 3 Nr. 2 erfassten Angestellten, die 
nicht nur eine geringfügige Beschäftigung im Sinne von § 8 SGB IV ausüben, einen monatlichen Beitrag an die 
Einzugsstelle abzuführen.   

(2) Der monatliche Beitrag beträgt für   

a) Arbeitgeber mit Betriebssitz im Gebiet der alten Bundesländer und des Westteils des Landes Berlin 67,00 €,   

b) Arbeitgeber mit Betriebssitz im Gebiet der neuen Bundesländer und des Ostteils des Landes Berlin ab dem 
1. Juli 2025 42,50 €.   

(3) Beginnt das Arbeitsverhältnis nicht am Ersten eines Monats bzw. endet es nicht am Letzten eines Monats, so ist 
für jeden Arbeitstag ein Zwanzigstel des jeweiligen in Abs. 2 genannten Betrages zu zahlen. Während des Ruhens 
des Arbeitsverhältnisses besteht keine Beitragspflicht. 

(4) Für Angestellte in einem zweiten Arbeitsverhältnis mit der Lohnsteuerklasse VI entfällt die Beitragspflicht auf An-
trag des Arbeitgebers.   

(5) Zur Finanzierung der Zusatzversorgung der Auszubildenden hat der Arbeitgeber für jeden Kalendermonat eines 
bestehenden Ausbildungsverhältnisses der von § 1 Abs. 3 des Tarifvertrages über die Berufsbildung im Bauge-
werbe erfassten Auszubildenden einen monatlichen Beitrag in Höhe von 20,00 € an die Einzugsstelle abzuführen.   

(6) Zur Finanzierung der Zusatzversorgung eines Dienstpflichtigen hat der Arbeitgeber einen monatlichen Beitrag von 
42,50 €, der in Abs. 2 Buchst. a) genannte Arbeitgeber einen monatlichen Beitrag von 67,00 € an die Einzugsstelle 
abzuführen. Beginnt die Dienstzeit nicht am Ersten eines Monats bzw. endet sie nicht am Letzten eines Monats, so 
ist für jeden Kalendertag ein Dreißigstel des jeweiligen Betrages zu zahlen. 

§ 17 

Beitrag für Angestellte zur weiteren Finanzierung des Berufsbildungsverfahrens 

(1) Zur Finanzierung der Berufsausbildung hat der Arbeitgeber für jeden Kalendermonat eines bestehenden Arbeits-
verhältnisses der von diesem Tarifvertrag gemäß § 1 Abs. 3 Nr. 2 erfassten Angestellten, die nicht nur eine gering-
fügige Beschäftigung im Sinne von § 8 SGB IV ausüben, einen monatlichen Beitrag in Höhe von 18,00 € an die 
Einzugsstelle abzuführen.   

(2) Beginnt das Arbeitsverhältnis nicht am Ersten eines Monats bzw. endet es nicht am Letzten eines Monats, so ist 
für jeden Arbeitstag ein Zwanzigstel des jeweiligen in Abs. 1 genannten Betrages zu zahlen. Während des Ruhens 
des Arbeitsverhältnisses besteht keine Beitragspflicht. 

§ 18 

Zahlung der Beiträge   

(1) Der Sozialkassenbeitrag für gewerbliche Arbeitnehmer und die Beiträge zur Finanzierung der Berufsausbildung 
und der Zusatzversorgung der Angestellten sind für jeden Abrechnungszeitraum spätestens bis zum 28. des fol-
genden Monats bargeldlos an die Einzugsstelle zu zahlen. §§ 366, 367 BGB finden keine Anwendung.   

(2) Die Einzugsstelle soll Erstattungen nach § 12 Abs. 1 dieses Tarifvertrages sowie nach §§ 19, 20 BBTV und nach 
§§ 3, 8 VTV Berufsbildung-Berlin dem Beitragskonto gutschreiben, wenn die fälligen Meldungen vollständig vor-
liegen und keine Zweifel an der Rechtmäßigkeit der geltend gemachten Erstattungen bestehen. Ist die Erstattung 
höher als die fällige Beitragsforderung, erstattet die ULAK dem Arbeitgeber den Differenzbetrag unter den in Satz 1 
genannten Voraussetzungen. Die Sätze 1 und 2 finden auch Anwendung, wenn ein Arbeitgeber rückwirkend zur 
Meldung und Beitragszahlung herangezogen wird. 
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(3) Der Arbeitgeber kann für die Zahlung der Beiträge, der Winterbeschäftigungs-Umlage sowie eventueller Verzugs-
zinsen und Kosten ein Lastschriftmandat erteilen, aufgrund dessen die Einzugsstelle die Beiträge von seinem 
Bankkonto abbuchen darf. Die Einzugsstelle teilt die Abbuchung dem Arbeitgeber spätestens einen Tag vorher 
mit.   

(4) Die Beiträge für die Zusatzversorgung der Dienstpflichtigen sind vom Arbeitgeber in einer Summe innerhalb von 
vier Wochen nach Beendigung der Dienstzeit an die Einzugsstelle zu zahlen. Mit rechtzeitiger Abtretung seines 
Erstattungsanspruchs nach § 14a Arbeitsplatzschutzgesetz an die ZVK-Bau hat der Arbeitgeber seine Verpflich-
tung zur Beitragszahlung erfüllt. Die Abtretung ist auf dem von der ZVK-Bau zur Verfügung gestellten Formular 
schriftlich zu erklären und mit der Dienstzeitbescheinigung der Einzugsstelle zu übersenden.   

(5) Soweit der Beitrag für die Zusatzversorgung nicht steuerfrei gezahlt wird, ist der Einzugsstelle spätestens zwei 
Monate nach Ablauf des Kalenderjahres oder nach Beendigung eines Arbeitsverhältnisses im Laufe des Kalender-
jahres mitzuteilen, ob der Beitrag pauschal oder individuell besteuert wird.   

(6) Die Einzugsstelle ist im Rahmen der tarifvertraglichen Bestimmungen zur Zusatzversorgung an die Weisungen der 
ZVK-Bau gebunden. 

(7) Die Beiträge für die Zusatzversorgung der Auszubildenden zahlt die ULAK im Rahmen der Erstattung der Aus-
bildungsvergütung nach § 19 des Tarifvertrages über die Berufsbildung im Baugewerbe für den Arbeitgeber an die 
ZVK-Bau; damit ist die Beitragspflicht des Arbeitgebers nach § 16 Abs. 5 erfüllt. 

§ 19 

Spitzenausgleichsverfahren   

(1) Im Spitzenausgleichsverfahren werden die Beitragsansprüche und die Erstattungsansprüche des Arbeitgebers 
abweichend von § 12 Abs. 1, § 18 Abs. 1 dieses Tarifvertrages sowie §§ 19, 20 BBTV und §§ 3, 8 VTV Berufs-
bildung-Berlin für jeweils vier aufeinander folgende Abrechnungszeiträume (Spitzenausgleichsintervalle) saldiert. 
§ 387 BGB bleibt unberührt. Bei der Ermittlung des Saldos sind nur diejenigen Urlaubsvergütungen und Ausbil-
dungsvergütungen zu berücksichtigen, die für das abgelaufene Spitzenausgleichsintervall nach § 6 ordnungsge-
mäß der ULAK gemeldet wurden. Die Kasse teilt dem Arbeitgeber den von ihr ermittelten Saldo nachrichtlich mit. 
Korrekturmeldungen für die Berichtigung von bereits gemeldeten Daten, die der ULAK nach dem 15. des auf das 
Spitzenausgleichsintervall folgenden Monats zugehen, werden für das Spitzenausgleichsintervall berücksichtigt, in 
dem sie abgegeben werden.   

(2) Ergibt sich bei der nach Abs. 1 vorzunehmenden Berechnung ein Saldo zugunsten der Einzugsstelle, so ist der 
entsprechende Betrag spätestens bis zum letzten Tag des auf das Spitzenausgleichsintervall folgenden Monats 
bei der Einzugsstelle einzuzahlen. Ergibt sich dagegen ein Saldo zugunsten des Arbeitgebers, so zahlt die Ein-
zugsstelle den entsprechenden Betrag unverzüglich an den Arbeitgeber. Führt der Arbeitgeber die Winterbeschäf-
tigungs-Umlage über die Einzugsstelle ab, so ist diese berechtigt, den Betrag gemäß Satz 2 bis zur Höhe des an 
die Bundesagentur für Arbeit abzuführenden Umlagebetrages dem Winterbeschäftigungs-Umlagekonto gutzu-
schreiben. 

(3) Die Einzugsstelle kann den Arbeitgeber zum Spitzenausgleichsverfahren zulassen. Die Zulassung setzt insbeson-
dere voraus, dass der Arbeitgeber für die letzten zwölf Monate vor Eingang seiner Erklärung, an dem Spitzenaus-
gleichsverfahren teilnehmen zu wollen, seine Meldungen und seine Beitragszahlungen vollständig und fristgerecht 
an die Einzugsstelle erbracht hat. Diese Voraussetzung ist auch erfüllt, wenn der Arbeitgeber innerhalb dieses 
Zeitraumes nur für einen Kalendermonat in Verzug war und nach Erinnerung seinen Verpflichtungen nachgekom-
men ist.   

(4) Die Zulassung zum Spitzenausgleichsverfahren endet mit dem Tag, an dem   

a) der Arbeitgeber gegenüber der Einzugsstelle mit seiner monatlichen Beitragsmeldung oder Beitragszahlung in 
Verzug kommt,   

b) der Arbeitgeber gegenüber der ULAK mit seinen Meldeverpflichtungen nach §§ 5, 6 dieses Tarifvertrages, §§ 20, 
21 BBTV oder § 3 a) Satz 2 VTV Berufsbildung-Berlin in Verzug kommt,   

c) die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Arbeitgebers beantragt wurde, oder   

d) der Arbeitgeber eine Erstattung von Urlaubsvergütungen beantragt, die er noch nicht an seine Arbeitnehmer 
gezahlt hat. 

In den in den Buchstaben a) und b) genannten Fällen kann die Beendigung der Zulassung zum Spitzenausgleichs-
verfahren dadurch abgewendet werden, dass der Arbeitgeber den genannten Verpflichtungen nachträglich nach-
kommt. Die Einzugsstelle ist verpflichtet, den Arbeitgeber auf diese Möglichkeit hinzuweisen und ihm hierfür eine 
Frist von 14 Kalendertagen seit Absendung des entsprechenden Schreibens einzuräumen.   

Mit der Beendigung des Spitzenausgleichsverfahrens ist der Saldo nach Abs. 1 zu bilden. Ergibt sich dabei ein 
Saldo zugunsten der Einzugsstelle, so ist der entsprechende Betrag spätestens bis zum letzten Tag des Monats, in 
dem die Zulassung des Arbeitgebers zum Spitzenausgleichsverfahren endet, bei der Einzugsstelle einzuzahlen. 
Ergibt sich dagegen ein Saldo zugunsten des Arbeitgebers, so zahlt die Einzugsstelle den entsprechenden Betrag 
unverzüglich an den Arbeitgeber aus. Hat die Einzugsstelle dem Arbeitgeber die 14-tägige Frist nach Abs. 4 Satz 3 
eingeräumt, so ist sie erst nach Ablauf dieser Frist zur Überweisung des sich aus dem Saldo ergebenden Betrages 
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verpflichtet. Für denjenigen Abrechnungszeitraum, für den ein Saldo wegen fehlender Beitragsmeldung nicht ge-
bildet werden kann, ist der Sozialkassenbeitrag spätestens bis zum letzten Tag des auf diesen Abrechnungszeit-
raum folgenden Monats bei der Einzugsstelle einzuzahlen. Bis zur Erfüllung dieser Verpflichtung ist diese berech-
tigt, für jeden Abrechnungszeitraum, für den ein Saldo wegen fehlender Beitragsmeldung nicht gebildet werden 
kann, aus einem Saldo zugunsten des Arbeitgebers gemäß Satz 6 einen Betrag in Höhe des durchschnittlichen 
monatlichen Sozialkassenbeitrages der letzten zwölf Monate zurückzubehalten. Im Übrigen gilt Abs. 2 Satz 3.   

(5) Der Arbeitgeber hat der Einzugsstelle mitzuteilen, ab welchem Zeitpunkt er an dem Spitzenausgleichsverfahren 
teilnehmen will und für wie viele Abrechnungszeiträume ein Spitzenausgleichsintervall gebildet werden soll. Eine 
Änderung der Spitzenausgleichsintervalle ist jeweils frühestens nach zwölf Monaten möglich. Die Erklärungen 
gemäß Satz 1 und 2 sind mit einer Ankündigungsfrist von sechs Wochen abzugeben. Eine Erklärung des Arbeit-
gebers zur Beendigung der Teilnahme an dem Spitzenausgleichsverfahren ist mit einer Frist von sechs Wochen 
zum Ende eines Spitzenausgleichsintervalls abzugeben. 

§ 20 

Verzug und Verzugszinsen   

(1) Die zuständige Kasse hat Anspruch auf Verzugszinsen für das Jahr in Höhe von 0,9 v.H. der Beitragsforderung für 
jeden angefangenen Monat des Verzuges; diese sind an die Einzugsstelle zu zahlen.   

(2) Bei Verzug nach Abs. 1 berechnen sich die Verzugszinsen aus dem gesamten nicht rechtzeitig gezahlten Beitrag. 
§ 389 BGB findet keine Anwendung. 

Abschnitt V 

Schlussbestimmungen 

§ 21 

Verfall und Verjährung   

(1) Die Ansprüche der zuständigen Kasse gegen den Arbeitgeber verfallen, wenn sie nicht innerhalb von drei Jahren 
seit Fälligkeit geltend gemacht worden sind. Abweichend hiervon verfallen Ansprüche der zuständigen Kasse 
gegen den Arbeitgeber, die bis zum Ablauf des Jahres 2014 fällig geworden sind, wenn sie nicht innerhalb von 
vier Jahren seit Fälligkeit geltend gemacht worden sind. Für den Beginn der Frist gilt § 199 BGB entsprechend. Der 
Verfall wird auch gehemmt, wenn die Ansprüche rechtzeitig bei Gericht anhängig gemacht wurden. Die Verfall-
fristen gelten nicht für Ansprüche aus unerlaubter Handlung.   

(2) Ansprüche des Arbeitgebers auf Erstattung der Urlaubsvergütung verfallen zugunsten der zuständigen Kasse, 
wenn sie nicht bis zum 30. September des Kalenderjahres geltend gemacht worden sind, welches auf das Kalen-
derjahr folgt, in dem der Erstattungsanspruch entstanden ist. Im Falle der Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
und im Falle der Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses, ohne dass der Arbeitnehmer weiter von dem Bundesrah-
mentarifvertrag für das Baugewerbe erfasst wird, verfallen die Ansprüche jedoch bereits am 15. des zweiten auf 
den Monat der Beendigung folgenden Monats.   

(3) Wird der Arbeitgeber rückwirkend zur Meldung und Beitragszahlung herangezogen, so beträgt die Verfallfrist in 
allen Fällen des Abs. 2 zwei Jahre. Sie beginnt mit Ablauf des Jahres, in dem die Einzugsstelle dem Arbeitgeber 
seine Beitragspflicht mitgeteilt hat, im Falle eines Rechtsstreits jedoch frühestens mit Ablauf des Jahres, in dem 
rechtskräftig oder durch übereinstimmende Erklärungen der Parteien festgestellt wird, dass der Betrieb von die-
sem Tarifvertrag erfasst wird.   

(4) Die regelmäßige Verjährungsfrist für Ansprüche der Kassen gegen den Arbeitgeber und Ansprüche der Arbeitgeber 
gegenüber den Kassen beträgt drei Jahre. Abweichend hiervon beträgt die Verjährungsfrist für Ansprüche der 
Kassen gegen den Arbeitgeber und Ansprüche der Arbeitgeber gegenüber den Kassen, die bis zum Ablauf des 
Jahres 2014 fällig geworden sind, vier Jahre. Die Verjährungsfristen gelten nicht für Ansprüche aus unerlaubter 
Handlung. 

§ 22 

Kosten von Zahlungen 

Zahlungen auf inländische Bankkonten erfolgen für den Empfänger kostenfrei. Werden Zahlungen ins Ausland erfor-
derlich, so hat der Empfänger die Kosten zu tragen. 

§ 23 

Erfüllungsort und Gerichtsstand 

(1) Erfüllungsort und Gerichtsstand für Ansprüche der ZVK-Bau und der ULAK gegen Arbeitgeber und deren Arbeit-
nehmer sowie für Ansprüche der Arbeitgeber und Arbeitnehmer gegen diese Kassen ist Wiesbaden. Dies gilt auch 
für Beitragsansprüche der UKB. 
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(2) Abweichend von Abs. 1 ist Berlin Gerichtsstand für Ansprüche der ZVK-Bau und der ULAK gegen Arbeitgeber mit 
Betriebssitz im Gebiet der fünf neuen Bundesländer und deren Arbeitnehmer sowie für Ansprüche dieser Arbeit-
geber und Arbeitnehmer gegen diese Kassen.   

(3) Abweichend von Abs. 1 ist Berlin Erfüllungsort und Gerichtsstand für Ansprüche der Kassen gegen Arbeitgeber mit 
Betriebssitz in Berlin und deren Arbeitnehmer sowie für Ansprüche dieser Arbeitgeber und Arbeitnehmer gegen 
diese Kassen.   

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten auch für Ansprüche nach § 14 AEntG. 

§ 24 

Prüfungsrecht 

Den Kassen ist auf Verlangen Einsicht in die für die Durchführung des Einzugs- und Erstattungsverfahrens notwendi-
gen Unterlagen, auf Anforderung auch durch Übersendung von Kopien, zu gewähren. Ihnen sind außerdem alle er-
forderlichen Auskünfte zu erteilen. 

§ 25 

Rückforderung von Leistungen 

Hat eine Kasse dem Arbeitgeber oder dem Arbeitnehmer gegenüber Leistungen erbracht, auf die dieser zum Zeitpunkt 
der Antragstellung keinen tarifvertraglichen Anspruch hatte oder die aufgrund unwahrer Angaben erfolgt sind, so ist 
die Kasse berechtigt, die von ihr gewährten Leistungen zurückzufordern und für die Zeit zwischen Leistungsgewäh-
rung und Rückzahlung Zinsen entsprechend § 20 zu fordern. Die bescheinigten Arbeitnehmeransprüche sind durch 
die Kasse entsprechend zu berichtigen. 

§ 26 

Auskünfte 

Die Kassen sind verpflichtet, der Bundesagentur für Arbeit, deren Dienststellen und den Dienststellen der Zollverwal-
tung diejenigen Auskünfte zu erteilen, die zur Beurteilung der ordnungsgemäßen Teilnahme am Urlaubskassenver-
fahren benötigt werden. 

§ 27 

Anpassung des Sozialkassenbeitrages 

Stellt sich nach Ablauf eines Kalenderjahres heraus, dass der Sozialkassenbeitrag zu hoch oder zu niedrig ist, um die 
tarifvertraglich festgelegten Leistungen zu decken, so hat auf Antrag einer der Tarifvertragsparteien für das nächste 
Kalenderjahr eine entsprechende Änderung zu erfolgen. 

§ 28 

Einzug und Erlass des Sozialkassenbeitrages   

(1) Die Einzugsstelle hat die von ihr einzuziehenden Beiträge grundsätzlich rechtzeitig und vollständig zu erheben.   

(2) Die zuständige Kasse ist berechtigt, Forderungen zu stunden und Ratenzahlungsvereinbarungen abzuschließen, 
wenn die rechtzeitige Erhebung mit erheblichen Härten des zur Beitragszahlung Verpflichteten verbunden wäre.   

(3) Verzugszinsen darf die zuständige Kasse ganz oder teilweise erlassen, soweit ihre Durchsetzung nach Lage des 
einzelnen Falles unbillig erscheint.   

(4) Die zuständige Kasse kann Ansprüche erlassen, wenn und soweit die Träger der Sozialversicherung gemäß § 76 
Abs. 2 Nr. 3 SGB IV sowie die Finanzbehörden gemäß § 227 AO ihre Ansprüche erlassen. Der zur Beitragszahlung 
Verpflichtete hat nachzuweisen, dass und zu welchem Prozentsatz ihrer Forderungen die Träger der Sozialver-
sicherung sowie die Finanzbehörden sich zu einem Erlass bereit erklärt haben. § 12 Abs. 2 Satz 3 TZA Bau findet 
keine Anwendung, soweit wegen des Erlasses Beiträge nicht entrichtet worden sind. 

§ 29 

Durchführung der Verfahren 

(1) Der Verwaltungsrat der ULAK und der Aufsichtsrat der ZVK sind ermächtigt, paritätische Kommissionen einzuset-
zen, die über Fragen der Abwicklung und Durchführung der in diesem Tarifvertrag geregelten Sozialkassenver-
fahren vorbehaltlich des Abs. 3 auf der Grundlage der maßgeblichen tarifvertraglichen Bestimmungen entschei-
den. 

(2) Soweit die Bestimmungen dieses Tarifvertrages auslegungsbedürftig erscheinen, obliegt diese Tarifvertragsaus-
legung im Rahmen der in Abs. 1 genannten Aufgaben ebenfalls den paritätischen Kommissionen. 

(3) Soweit die vorstehenden Bestimmungen lediglich technische Verfahrensvorschriften enthalten, sind die das Ver-
fahren durchführenden Kassen befugt, solche Bestimmungen zu treffen, die durch eine Vereinfachung des Ver-
fahrens die günstigsten Wirkungen für Arbeitgeber und Arbeitnehmer gewährleisten. 
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§ 30 

Rechtswahl 

Für die Durchführung der Verfahren nach diesem Tarifvertrag gilt deutsches Recht. 

§ 31 

Inkrafttreten und Laufdauer   

(1) Dieser Tarifvertrag tritt am 1. Juli 2025 in Kraft.   

(2) Der Tarifvertrag kann mit einer Frist von sechs Monaten zum 31. Dezember, erstmals zum 31. Dezember 2026 
gekündigt werden. 
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